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Vorwort.
Der Umstand, daß die Denkschrift zum Entwürfe eines Bürgerlichen 

Gesetzbuches von verschiedenen Verlegern herausgegeben worden und zum 
Theil in mehreren Auflagen erschienen ist, läßt schließen, daß sie gern und 
viel gelesen wird. In der That ist dieselbe viel beschäftigten Juristen, die 
zunächst einen Ueberblick über die wichtigeren Bestimmungen des B.GÄ. 
gewinnen wollen, als Lektüre zu empfehlen. Ein Uebelstand liegt auf der 
Hand: die Denkschrift enthält nicht die Paragraphen des Gesetzbuches selbst 
und nicht die Aenderungen, welche der Reichstag an dem durch die Denkschrift 
erläuterten Entwürfe vorgenommen hat. Diese Aenderungen sind jedoch nicht 
zahlreich und selten von einem Umfange, der den Werth der Dmkschrist 
echeblich beeinträchtigte.

Die vorliegende Ausgabe, in welcher der amtliche Text vollständig wieder
gegeben ist und die Zusätze des Verfassers als solche kenntlich gemacht sind, 
sucht dem erwähnten Uebelstanve abzuhelfen. Sie weist in allen Fällen, in 
benot die Denkschrift eine Bestimmung des Entwurfes erläutert, die vom 
Reichstage geändert wordm ist, in einer Anmerkung auf die Aenderung hin. 
Auf diese Anmerkungen ist mit Zahlen verwiesen, während die mit einem 
Sinne versehenen bereits im amtlichen Text enchalten sind (f. z. B. S. 45). 
Ferner ist neben jeden in bet Denkschrift angezogenen Paragraphen des Ent
wurfes der entsprechende Paragraph des B.GÄ. in fettem Drucke gesetzt. — 
Bei Verweisungen dn Denkschrift auf Paragraphen dn Civilprozeßordnung 
und dn Konkursordnung sind die entsprechenden Paragraphen-Zahlen, welche 
diese Gesetze durch die Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 20. Mai 1898 
nhalten haben, gleichfalls in fettem Drucke in den Text eingefügt (vngl. z. B. 
S. 4 Mitte, S. 283 Mitte). In den Fällen, in boten auf beabsichtigte Aende
rungen der C.P.O. oder der K.O. im Texte hingewiesen wird, ist in den 
Anmerkungen die Anlage II und der Paragraph der neuen C.P.O. oder der 
neuen K.O. citirt (bergt z. B. S. 59, 131 Anm.). Auch sonst ist das in 
der Zwischenzeit erfolgte Fortschreiten der Gesetzgebung durch Hinweise unter 
dem Texte berücksichtigt worden. Nur zu den Artikeln des Handelsgesetzbuches 
vom 5. Juni 1869, welche durch das B.G.B. überflüssig gewordm sind und 
welchen keine entsprechenden Paragraphen des H.G.B. vom 10. Mai 1897 
gegenüber stehen, ist nichts bemertt worden.



IV Vorwort.

In meiner Ausgabe werden die Seitenzahlen der stenographischen Berichte 
über die Verhandlungen des Reichstages, 9. Legislaturperiode, IV. Session 
1895/97, 1. Anlageband (gedruckt bei Julius Sittenfeld, Berlin) gebracht. Die 
Denkschrift ist in diesem Anlagebande S. 602—790 abgedruckt. Nach diesen 
Seitenzahlen wird die Denkschrift z. B. von Hahn-Mugdan in den Materialim 
zu den Reichs-Jusüzgesetzen und von Planck in dessen Kommentare zum
B. G.B. angezogen. Hingegen citiren z. B. Fischer-Henle in ihrem Kommentare 
zum B.G.B. die Denkschrift nach der von I. Guttentag im Jahre 1896 ver
anstalteten Ausgabe; wer nun etwa die Carl Heymann'sche Ausgabe der 
Denkschrift besitzt, muß hierin erst einige Zeit suchen, ehe er die von Fischer- 
Henle angezogene Stelle findet. Dies ist eine Unbequemlichkeit, die ich zu 
vermeiden suchte, indem ich auf jeder Seite oben die amtlichen Seitenzahlen 
mit dem Zusatze „D.S." bringe. — Vielleicht entschließen sich die Kommen
tatoren, einheitlich zu citiren, und zwar am besten die amtliche Ausgabe, 
nachdem deren Seitenzahlen durch meine Arbeit einem größeren Leserkreise 
zugänglich gemacht sind.

Die Anlage II bringt in der amtlichen Ausgabe (S. 744 ff.) in den 
Paragraphen-Ueberschristen die Paragraphen der Civilprozeßordnung und 
(von S. 763 ab) der Konkursordnung, die aus Anlaß des B.GÄ. geändert, 
gestrichen oder neu geschaffen werden sollten, sowie daneben in Klammer die 
in Bettacht kommenden Paragraphen des Entwurfes eines BGB Ich habe 
auch hier in fettem Drucke sowohl die Paragrapben der C.P.O. und der K.O. 
nach der Bekanntmachung vom 20. Mai 1898 wie daneben in Klammer die 
in Betracht kommenden Paragraphen des B.G.B. hinzugefügt. Wmn die 
damals vorgeschlagenen Aenderungen. Stteichungen und Ergänzungen der
C. P.O. und der K.O. unverändert in die Gesetze vom 17. Mai 1898 über
gegangen sind, ist nichts bemerkt worden; andernfalls ist „geändert" hinzu
gefügt.

Von der Aufnahme, welche diese Arbeit finden wird, hängt es ab, ob 
auch die Denffchriften zu den Nebengesetzen des B.G.B. in ähnlicher Be
arbeitung erscheinen.

Oranienbaum (Anhalt), den 13. Mai 1899.

H. Nntsch.



Abkürzungen.
B. S.B. — Bürgerliches Gesetzbuch.
C. P.O. — Civilprozeßordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. Mai

1898 tR.G.Bl. S. 410).
E.G. -= Einführung-gesetz.
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Einleitung.

Die Beseitigung der großen Verschiedenheiten auf betn Gebiete des 
• Bürgerlichen Rechtes und zu dem Behufe die Schaffung eines gemeinsamen 
Bürgerlichen Gesetzbuchs wurde schon im Jahre 1867 bei der Berathung des 
Verfassungs-Entwurfes innerhalb des konstituirenden Reichstags des Nord
deutschen Bundes angeregt, indem der Abgeordnete Miquel der Zuständigkeit 
des Bundes „die gemeinsame Gesetzgebung über das Bürgerliche Recht" zu 
überweisen beantragte (Drucksachen des Reichstags Nr. 29). Der Antrag wurde 
abgelehnt, im Jahre 1869 aber wiederholt eingebracht und mit großer Mehrheit 
angenommen (Verhandlungen des Reichstags 1869 S. 835). Im Deutschen 
Reichstag erschien der Antrag in den Jahren 1871, 1872 und 1873 auf der 
Tagesordnung und erhielt bei der Abstimmung immer wieder eine große 
Mehrheit (Verhandlungen des Reichstags 1871 S. 290, 1872 S. 726, 1873 
S. 210). Unter dem Einflüsse dieser Kundgebungen hatten die verbündeten 
Regierungen sich im Frühjahr 1873 dahin verständigt, daß, falls die Zu
ständigkeit des Reichs für die Gesetzgebung über das Bürgerliche Recht ver
fassungsmäßig anerkannt werdeit sollte, eine Kommission zur Ausarbeittmg 
eines Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuchs zu berufen sei. Unter dem 
13. Dezember 1873 erging endlich das Reichsgesetz, betreffend die Abändemng 
der Nr. 13 des Artikels 4 der Verfassung des Deutschen Reichs (Reichs- 
Gesetzbl. S. 379). Es bildet den Ausgangspunkt der gesetzgeberischen Arbeiten, 
deren Ergebniß in dem Entwurf eines Bürgerlichen Gesetzbuchs für das 
Deuffchc Reich vorliegt. Auf der neu gewonnenen gesetzlichen Grundlage 
wurde durch Beschluß des Bundesraths vom 28. Februar 1874 eine Kommission 
von fünf angesehenen deuffchen Juristen beauftragt, über Plan und Methode, 
nach welchen bei der Attfftellung des Enttvurfes zu verfahren sei, Vorschläge 
zu machen. In grundsätzlicher Uebereinstimmung mit dem von dieser sogenannten 
Vorkommission erstatteten Gutachten beschloß der Bundesrath am 22. Juni 
1874, zur Ausarbeitung des Entwurfes eine Kommission von elf Mitgliedern 
zu berufen. Die Kommission wurde derart zusammengesetzt, daß in ihr einer
seits die Rechtswissenschaft und die juristische Praxis, andererseits die haupt
sächlichen in Deuffchland bestehenden Rechte, das Gemeine, das Preußische, 
das Französische und Badische sowie das Sächsische Recht, Verttetung fanden.
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Im September 1874 hielt die Kommission ihre ersten, der Feststellung 

des Arbeitsplans gewidmeten Sitzungen ab. Sie entschied sich im Einklänge 
mit dem erwähnten Gutachten dahin, weder eines der geltenden Gesetzbücher 
noch einen der Gesetz-Entwürfe, die theils im Aufträge des vormaligen 
Deutschen Bundes, theils von einzelnen deutschen Staaten (Bayern, Groß
herzogthum Hessen) ausgearbeitet worden waren, ihren Berathungen zu Grunde 
zu legen, sondem durch fünf ihrer Mitglieder Entwürfe für den Allgemeinen 
Theil, das Recht der Schullwerhältnisse. das Sachenrecht, das Familimrecht 
und das Erbrecht aufstellen zu lassen. Die Ausarbeitung der Theilentwürfe 
nahm, insbesondere dadurch, daß zuvor das gestimmte in Deutschland geltende 
Recht festgestellt und geprüft werden mußte, eine Reihe von Jahren in An- 
spruch. Bis zum Oktober 1881 waren diese Vorarbeiten so weit gediehen, daß 
die Kommission in die Berathung der Theilentwürfe eintreten konnte. So
weit der das Recht der Schuldverhältnisse betreffenbe Theilentwurf, dessen 
Rckaktor in eine tödtliche Krankheit verfallen war, nicht hatte vollendet werden 
können, diente im Wesentlichen der früher auf Veranlassung des Bundestags 
ausgearbeitete, sogenannte Dresdener Entwurf eines Allgemeinen deutschen 
Gesetzes über Schuldverhältnisse den Berathungen als Grundlage. Gegen 
Ende Dezember 1887 war der Entwurf eines Bürgerlichen Gesetzbuchs von 
der Kommiffion in erster Lesung vollendet und wurde nunmehr durch den 
Vorsitzenden der Kommiffion dem Reichskanzler überreicht. Zu dem Entwürfe 
waren unter Benutzung der von den Reaktoren zu dm Theilmtwürfm aus- 
gearbeitetm Begründung sowie an der Hand der von der Kommffsion ge- 
nchmigten Berathungsprotokolle Motive aufgestellt, die jedoch einer Prüfung 
der Gesammtkommffsion nicht unterlegen hatten.

Zufolge Beschlusses des Bundesraths vom 31. Januar 1888 ist der so 
in erster Lesung festgestellte Entwurf nebst dm Motivm veröffmtlicht worden. 
In dem Vorworte der amtlichm Ausgabe war es als erwünscht bezeichnet, daß 
nicht nur die Vertteter der Rechtswffsmschast und die zur Rechtspflege 
Berufenen, sondem auch die Vertreter wirthschastlicher Jnteressm von dem 
Entwurf Kenntniß nehmm und mit ihrm Urcheilm und Vorschlägen behufs 
Verwerthung für die weitere Beschlußfassung hervortreten möchten. Dieser 
Wunsch hat sich im weitesten Umfange verwirklicht; die Zusammenstellung der 
bekannt gewordmm Aeußemngen, welche im Reichsjustizamt behufs leichterer 
Verwerthung des Materials veranstaltet wurde, umfaßt sechs Dmckbände. 
Die Urtheile über den Entwurf gingen weit auseinander. Mehrfach wurde 
die Ansicht laut, derselbe sei nicht geeignet, als Ausgangspunkt für die Neu
gestaltung des Bürgerlichen Rechtes zu dienen. Namentlich wurde ihm der 
Vorwurf gemacht, er verfolge eine einseitige romanistische Richtung und werde 
den sozialen und wirthschaftlichen Aufgaben nicht gerecht, welche die Gegen
wart an eine Privatrechtsordnung stelle; auch entbehre er in seiner Fassung 
der Volksthümlichkeit. Ueberwiegend hat indessen die Kritik sich dahin geäußert, 
daß der Entwurf, wenngleich in bieten Stücken der Verbesserung bedürftig, 
doch eine taugliche Gmndlage für die weitere Arbeit bilde.
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In Verfolg des Beschlusses vom 31. Januar 1888, welcher die Be
stimmung über eine zweite Lesung des Entwurfes vorbehaltm hatte, beschloß 
der Bundesrach am 4. Dezember 1890, daß der Entwurf einer zweiter Lesung 
unterzogen und zu diesem Zwecke eine neue Kommission von zweiundzwanzig 
Mitgliedern — theils Juristen, theils Berttetem der verschiÄenen wirthschaft- 
lichen Interessen — eingesetzt werden solle. Bei der Auswahl der juristischen 
MitgliÄer war die Mcksicht maßgebend, daß Theorie und Praxis, neben dem 
Richtcrstand auch der Anwaltstand, sowie die innerhalb des Deutschen Reichs 
bestehenden größeren Rechtsgebiete tiertreten sein müßten, daß außerdem der 
Zusammenhang mit den Arbeiten der früheren Kommission zu wahren sei. Bei 
der Auswahl der übrigen Mtglieder entschied die Rücksicht auf eine sachkundige 
Berttetung der Landwitthschast, des Handels und des Gewerbes sowie der 
Theorie der Volkswitthschast.

Die sachlichen Berathungen der Kommission begannen im April 1891. 
Während der ganzen Dauer dieser Berathungen wurde über die Ergebnisse 
wöchentlich im Reichsanzeiger Mittheilung gemacht und so der Kriük Gelegen
heit geboten, fottlaufend von dem Inhalte der Beschlüsse Kenntniß zu nehmen. 
Es wurden ferner die nach Maßgabe der Beschlüsse der Gesammttommission 
von der Redattionskommission vorläufig festgestellten Theilentwürfe durch den 
Druck der Oeffentlichkeit übergeben, auch in dieser Gestalt sämmtlichen Mit
gliedem des Reichstags zur Verfügung gestellt, und zwar die Entwürfe des 
allgemeinen Thelles, des Rechtes der Schuldverhältnisse und des Sachenrechts 
im Jahre 1894, die Entwürfe des Familienrechts und des Erbrechts im Jahre 
1895. Im Juni 1895 gelangten die sachlichen Berathungen der Kommission 
zum Abschlüsse. Nachdem auch die Fassung endgüttig festgestellt wordm war, 
konnte Ende Ottober 1895 der gesammte Entwurf dem Bundesrath vorgelegt 
werden. Die weiteren Berathungen der Kommission hatten den Entwurf eines 
Einfühmngsgesetzes zum Gegenstände, welcher in den letzten Tagen des Jahres 
festgestellt und dem Bundesrach vorgelegt worden ist1).

Das Gesetzbuch beschränkt sich, seinem Zwecke entsprechend, auf das Gebiet 
des bürgerlichen Rechtes, läßt also das öffentliche Recht unberühtt, wenngleich 
es im Zusammenhange mit der Ordnung privattechtlicher Verhältnisse auch 
einzelne in das öffentliche Recht eingreifende Vorschriften giebt. Andererseits wird 
das bürgerliche Recht vollständig und erschöpfend geregelt, soweit nicht in dem 
Gesetzbuche selbst oder in dem Einfühmngsgesetz Ausnahmen vorgesehen sind.

1) Der Entwarf eines Bürgerlichen Gesetzbuches wurde am 17. Januar 1896 
betn Reichstage überreicht, der ihn vom 3. bis & Februar in 1. Lesung berieth und 
einer Kommission überwies. Diese hielt 53 Sitzungen ab, beschloß eine Anzahl zum 
Theil wichtiger Abänderungen und begründete sie in einem schriftlichen Berichte, der 
in den folgenden Anmerkungen häufig verwerthet worden ist. Bom 19. Juni bis 
zum 1. Juli fanden die 2. und 3. Berathung im Plenum statt; hier wurden die 
KommissionSbeschlüffe, von redaktionellen Aenderungen abgesehen, nur in 13 Para
graphen umgestaltet. Für die Annahme deS Entwurfes stimmten schließlich 222 Ab
geordnete, 48 stimmten dagegen, 18 enthielten sich der Abstimmung. Unter dem 
18. August 1896 (R.G.Bl. S. 196—603) wurde da» B.G.B. vom Kaiser vollzogen und 
verkündet.
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Zu diesen Ausnahmen gehörm vor allem die privatrechtlichen Bestim
mungen der bestehenden Reichsgesetze. Ihre Ausscheidung aus dm bezüglichen 
Einzelgesetzen toütbe vielfach den Zusammmhang der letzterm unterbrrchm und 
damit das Verständniß erschweren. Demgemäß sollen die Vorschriftm der 
Reichsgesctze in Kraft bleiben, soweft nicht aus dem Bürgerlichen Gesetzbuche 
selbst oder aus dem Einführungsgesetz ihre Aufhebung sich ergiebt. Die 
Aenderungen des Handelsgesetzbuchs, der Civllprozeßoidnung und der Konkurs
ordnung, welche sich in Folge des Bürgerlichen Gesetzbuchs als nochwendig 
ergebm, bilden dm Gegmstand einer selbständigen Revision der genannten 
Gesetze, und zwar so, daß diese Gesetze in ihrer neuen Fassung gleichzeitig 
mit dem Bürgerlichen Gesetzbuch in Kraft treten sollenx).

Der Grundsatz, daß das Gesetzbuch das gesammte Bürgerliche Recht zu 
umfassen hat, erleidet weiterhin eine Ausnahme durch eine Reihe von Bor- 
bchalten, die zu Gunstm der Landesgesetzgebung gemacht sind. Diese Vor
behalte haben eine verschiedme Tragweite. Einige beschränken sich darauf, 
für gewisse in das Gesetzbuch einbezogene Theile des Bürgerlichen Rechtes 
abweichmde oder ergänzende landesrechtliche Vorschriften zuzulassm; andere 
überweisen einzelne privatrechtliche Gebiete der Landesgesetzgebung vollständig. 
Allgemeine Vorbehalte der letzterm Art sind zunächst für solche Gebiete vor
gesehen, beten Regelung zu einem großen Theile in den Bereich des öffent
lichen Rechtes fällt und daher meist schon bisher durch besondere Gesetze un
abhängig vom Bürgerlichen Rechte erfolgt ist. Es gehören dahin das Bergrecht, 
das Enteignungsrecht, das Recht der GemeinheitStheüung, der Zusammen- 
legung von Grundstücken, der Regulirung der gutsherrlich-bäuerlichen Berhält- 
nisse sowie der Ablösung von Dimstbarkeiten und Reallasten. Andere Gegen- 
stände mußtm von der Regelung in dem Gesetzbuche deshalb ausgeschlossen 
werdm, well sie vermöge ihres Zusammenhanges mit dm örtlichen und wirth- 
schastlichm Verhältnissen der verschievmen deutschm Gebiete einer einheillichm 
Behandlung widerstreben. Aus diesm Gründm sind der Landesgesetzgebung 
namentlich vorbehalten die Vorschriften über Familimfideikommisse, Lehm und 
Stammgüter, über Rmtmgüter, über Erbpachtrechte und über das Anerben
recht in land- oder forstwirthschastliche Grundstücke, ferner die Vorschriftm 
über das Wasserrecht, mit Einschluß des Mühlen- und Flößereirechts, über 
das Deich- und Sielrecht, das Jagd- und Fischereirecht und mll gewissen Ein
schränkungen auch die Vorschriftm über das Gesinderecht.

Von den zur Zeit der Landesgesetzgebung unterliegenden Gegmständen 
haben auch das Versicherungsrecht und das Verlagsrecht im Bürgerlichm 
Gesetzbuche keine Stelle gefunden. Es ist aber in Aussicht genommen, diese 
Rechtsmaterien, deren jede für sich ein selbständiges Ganzes bildet, im An
schluß an das Bürgerliche Gesetzbuch reichsgesetzlich zu regeln.

1) Bergt. daS H.GB. vom 10. Mai 1897 nebst E.G., das Gesetz betr. Aende
rungen der C.P.O. vom 17. Mai 1898 nebst E.G. und daS Gesetz betr. Aenderungen 
der Ä.D. vom 17. Mai 1898 nebst G.G.
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Einer reichsgesetzlichen Regelung bedürfen ferner mit Rücksicht auf die Art, 
wie der Entwurf das Liegenschastsrecht ordnet, das Grundbuchwesen und das 
Verfahren der mit der Führung der Grundbücher betrauten Behörden. Diese 
Regelung wird durch eine Grundbuchordnung zu erfolgen haben. Sodann 
macht es die einheitliche Gestaltung des Liegenschaftsrechts nothwendig, daß 
die Zwangsvollstreckung in das unbewegliche Vermögen, für welche bisher 
wegen der Verschiedenheit des Bürgerlichen Rechtes im Wesentlichen die Landes
gesetze maßgebend bleiben mußten (vergl. § 757 der Civilprozeßordnung) nun
mehr durch Reichsgesetz geordnet wird. Endlich werden die Angelegenheiten 
der freiwilligen Gerichtsbarkeit, insbesondere auf dem Gebiete des Familien
rechts und des Erbrechts, reichsgesetzlich so weit zu regeln sein, als zur ein- 
heitlichen Durchführung des Bürgerlichen Gesetzbuchs erforderlich ist').

Das Gesetzbuch ist in fünf Bücher eingetheilt. Das erste Buch „All
gemeiner Theil" enthält solche Vorschriften, die in allen folgenden Büchem 
oder mehreren von ihnen gemeinsam sind oder die, wie z. B. die Vorschriften 
über das Namenrecht und über die juristischen Personen, zwar eine selbständige 
Bedeutung haben, aber ihrem Gegenstände nach keinem der besonderen Theile 
angehören. Das zweite Buch „Recht der Schuldverhältnisse" regelt 
die Verhältnisse, welche dazu bestimmt sind, den Verkehr, namentlich auf dem 
Gebiete des. Vermögensrechts, zu vermitteln. Das dritte Buch „Sachenrecht" 
betrifft das unmittelbare Verhältniß der Personen zu den beweglichen und den 
unbeweglichen Sachen. In dem vierten Buche „Familienrecht" werden 
die Familienverhältnisse und deren Wirkungen auf das Vermögen, insbesondere 
das persönliche Eherecht, das eheliche Güterrecht, das Elternrecht und das 
Vormundschastsrecht, geordnet. Daran schließen sich im fünften Buche „Erb
recht" die Vorschriften, welche den Uebergang des Vermögens eines Ver
storbenen zum Gegenstände haben.

Dem das Gesetzbuch begleitenden jEinführungsgesetze fällt hauptsächlich die 
Aufgabe zu, das Verhältniß des Gesetzbuchs zu den Reichsgesetzen und den 
Landesgesetzen im Einzelnen zu bestimmen, sowie das internationale Privat
recht zu regeln. Außerdem hat das Einführungsgesetz den Zeitpunkt für das 
Inkrafttreten des Gesetzbuchs festzustellen und die erforderlichen Uebergangs- 
bestimmungen zu treffen.

1) Die in diesem Abschnitte in Aussicht gestellten Gesetze sind inzwischen erlaflen. 
Bergl. die Grundbuchordnung vom 24. März 1897, das Gesetz über die Zwangs
versteigerung und die Zwangsverwaltung vom 24. März 1897 sowie das Gesetz über 
die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit vom 17. Mai 1898.



Erstes Buch.
Allgemeiner Theil.

Der erste Abschnitt des Mgemeinen Theiles handelt von den Personen, 
und zwar im ersten Titel von den natürlichen Personen. An den § 1, 
welcher den Beginn der Rechtsfähigkeit bestimmt, schließen sich Vorschriften 
über Volljährigkeit und Volljährigkeitserklärung (§§ 2 bis 5), über Ent
mündigung (§ 6), Wohnsitz (§§ 7 bis 11) und über den Schutz des 
Namenrechts (§ 12). Es folgen Bestimmungen über die Todeserklämng 
eines Verschollenen und die Lebensverrnuchung im Falle der Verschollen
heit (§§ 13 bis 19) sowie über die Vermuthung des gleichzeittgen Todes 
Mehrerer, die in gemeinsamer Gefahr umgekommen sind (§ 20). Der zweite 
Titel (§§ 21 bis 85, 89) handelt von den juristischen Personen.

Im zweiten Abschnitte „Sachen" werden die Begriffe der Sache im 
Allgemeinen (§ 86. 90), der vertretbaren Sache (§ 87, 91), der verbrauch
baren Sache (§ 88, 92) und der wesentlichen Bestandtheile einer Sache be
stimmt (§§ 89, 98 bis 92, 96) sowie die Begriffe des Zubehörs (§§ 93, 97, 
94, 98). der Früchte (§ 95, 99) und der Nutzungen (§ 96, 100). Im An
schlüsse daran werden die Vorschriften gegeben über die Bertheilung der 
Früchte, wenn Mehrere nach einander zur Ziehung derselben berechttgt sind, 
über den Anspruch des zur Herausgabe von Früchten Verpflichteten auf Er
satz der auf die Gewinnung der Früchte verwendeten Kosten und über die 
Bettheilung der Lasten, wenn Mehrere nach einander zur Tragung derselben 
verpflichtet sind (§§ 97, 101 bis 99, 103).

Der dritte Abschnitt enthält allgemeine Besümmungen über Rechts
geschäfte. Im ersten Titel „Geschäftsfähigkeit" werden zunächst 
die Voraussetzungen und Wirkungen der Geschäftsunfähigkeit (§§ 100, 104, 
101, 105), sodann die der beschräntten Geschäftsfähigkeit (§§ 102, 106 bis 
111, 115) geregelt. An der Spitze des zweiten Titels „Willens
erklärung" stehen Vorschriften für die Fälle, in denen die Erklärung mit 
dem Willen des Erllärenden nicht übereinstimmt, die Fälle der sogenannten 
Willensmängel (§§ 112, 116 bis 120, 124). Sodann wird die Form der 
Rechtsgeschäfte behandelt (§§ 121, 126 bis 125, 129). Weiter werden die

IL»tsch, Deutfchrtst z. $oto. e. ©•«.». 1
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Voraussetzungen bestimmt, unter denen eine Willenserklärung, die einem 
Abwesenden oder einer Behörde gegenüber abzugeben ist, wirksam wird 
(§§ 126, 130 bis 128, 132). Es folgt ein Grundsatz für die Auslegung 
von Willenserklärungen (§ 129, 133). Ihm schließen sich an Bestimmungen 
über Rechtsgeschäfte, die gegen ein gesetzliches Verbot verstoßen (§ 130, 134), 
über die Wirkung gesetzlicher oder behördlicher Veräußerungsverbote, die nur 
den Schutz bestimmter Personen bezwecken (§§ 131, 135, 132, 136), über 
rechtsgeschästliche Verfügungsbeschränkungen (§ 133, 137) und über Rechts
geschäfte, die gegen die guten Sitten verstoßen (§ 134,138) Endlich werden 
die Folgen der Nichttgkeit und der Anfechtbarkeit eines Rechtsgeschäfts geregelt 
(§§ 135, 139 bis 140, 144).

Der dritte Titel beschäfttgt sich mit dem Vertrage (§§ 141,145 bis 153, 
157). Der vierte Titel handelt von den unter einer Bedingung oder einer 
Zeitbestimmung vorgenommenen Rechtsgeschäften (§§ 154, 158 bis 159, 
163). Der fünfte Titel enthält Besttmmungen über Vertretung und 
Vollmacht (§§ 160, 164 bis 177, 181), der sechste Titel über die Ein
willigung und Genehmigung eines Dritten zu einem Rechtsgeschäfte 
(§§ 178, 182 bis 181, 185).

Im vierten Abschnitte werden Auslegungsregeln für die in Gesetzen, 
gerichtlichen Verfügungen und Rechtsgeschäften enthaltenen Frist- und 
Terminsbestimmungen aufgestellt (§§ 182, 186 bis 188, 193). Daran 
schließen sich im fünften Abschnitte (§§ 189, 194 bis 220, 225) Vorschriften 
über die Verjährung der Ansprüche, im sechsten Abschnitte (§§ 221, 
226 bis 225, 231) Besttmmungen über Selbstvertheidigung und 
Sei b st hülfe *). Der den Schluß bildende siebente Abschnitt (§§ 226, 232 
bis 234, 240) regelt die Art der Sicherheitsleistung für solche Fälle, 
in denen Jemand nach gesetzlicher oder rechtsgeschüftlichcr Besttmmung ver
pflichtet oder zur Abwendung von Rcchtsnachtheilcn befugt ist, Sicherheit zu 
leisten, über die Art und Höhe der Sicherheitsleistung aber besondere Be
stimmungen nicht getroffen sind.

Die wichtigeren der im ersten Buche behandelten Fragen sind nachstehend 
einer näheren Erörterung unterzogen.

I. Entmündigung.
Die Voraussetzungen der Entmündigung hat der Entwurf (§ 6) dem 

geltenden Rechte gegenüber erweitert. In Uebereinsttmmung mit diesem be
stimmt er zunächst, daß entmündigt werden kann, wer wegen Geistes
krankheit seine Angelegenheiten nicht zu besorgen vermag. Abgesehen von 
dem Hinweis auf den für die Entmündigung maßgebenden Gesichtspuntt. 
daß durch die Geisteskrankheit Unfähigkeit des Kranken zur Besorgung seiner 
Angelegenheiten bewirkt sein muß, ist eine nähere Kennzeichnung der die

1) Der 6. Abschnitt beS 1. Buches 8.0.8. trügt, weil die Reichstags-Kommission 
noch den § 226 in das Gesetz aufnahm, eine andere Ueberschrist: ftJB. S. 60.
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Entmündigung rechtfertigenden Geisteskrankheit entsprechend den aus ärztlichen 
Kreisen hervorgegangenen Wünschen unterblieben.

Unter der gleichen Voraussetzung wie wegen Geisteskrankheit wird Ent- 
mündigung zugelassen wegen Geistesschwäche. Auch derjenige, dessen 
geistige Kräfte unvollständig entwickelt sind, bedarf, wie besonders von ärzllicher 
Seite betont worden ist, des Schutzes gegen die nachtheiligen Folgen seiner 
Einsichtslosigkeit und gegen die Ausbeutung derselben durch Andere. Verneinung 
der vollen Geschäftsfähigkeit und allgemeine Fürsorge für die persönlichen 
und die Vermögensangelegenheiten des Geistesschwachen durch Bestellung eines 
Vormundes sind auch hier die gebotenen Schutzmittel. Im Unterschied aber 
von der Entmündigung wegen Geisteskrankheit hat die Entmündigung wegen 
Geistesschwäche nicht völlige Geschäftsunfähigkeit, sondem nur eine Beschränkung 
der Geschäftsfähigkeit zur Folge, welche den Geistesschwachen einem Minder- 
jührigen gleichstellt.

Entsprechend dem im größten Theile Deutschlands geltenden Rechte Wl®J5;a8> 
kennt der Entwurf ferner eine Entmündigung wegen Verschwendung. Sie 
soll zulässig sein, wenn der Verschwender durch die Verschwendung sich oder 
seine Familie der Gefahr des Nothstandes aussetzt. Die rechtliche Wirkung 
ist die gleiche wie bei der Entmündigung wegen Geistesschwäche. Für die 
Zulassung der Entmündigung wegen Verschwendung ist neben der Rücksicht 
auf das Interesse des Verschwenders selbst die Fürsorge für seine Familie und 
mittelbar für das öffentliche Wohl besttmmend gewesen.

In noch höherem Grade tritt der Gesichtspuntt der Fürsorge für die inmiMt. 
Familie und das öffentliche Wohl bei dem vietten der im Entwurf aufge
stellten Entmündigungsgründe hervor, bei der Trunksucht. Die Zulassung 
der Entmündigung wegen Trunksucht enthält für alle Rechtsgebiete in Deutsch
land eine Neuemng. Aus sozialpolitischen Gesichtspunften ist sie indessen, ins
besondere auch von ärztlicher Seite, schon häufig dringend gefordett worden.
Wenn die Nothwendigkeit gesetzgeberischen Vorgehens gegen die Trunksucht 
angesichts der durch sie verursachten schweren Schädigungen der wirthschast- 
lichen und sittlichen Gesundheit des Volkslebens nicht bestritten werden kann, 
so ergiebt sich auch für das bürgerliche Recht unabweislich die Aufgabe, mit 
den ihm zu Gebote stehenden Mtteln zur Bekämpfung des Uebels mitzuwirken.
Unter diesen Mtteln fft die Entmündigung das wirksamste und eingreifendste.
Durch die sich daran knüpfende Beschränkung der Geschäftsfähigkeit wird dem 
Trinker die mißbräuchliche Verwendung seines Vermögens und seines Kredits 
rechtlich unmöglich gemacht. Wichttger noch ist, daß er in der Ausübung der 
elterlichen Gewalt beschräntt und ihm selbst ein Vormund bestellt wird, dem 
die Sorge sowohl für das Vermögen als auch für die Person desselben ob
liegt. Der Vormund ist insbesondere berechttgt und verpflichtet, geeigneten* 
falls auch gegen den Willen des Trinkers für dessen Aufnahme und Fest- 
haltung in einer Heilanstalt zu sorgen, um dadurch, wenn möglich, die Heilung 
des Trinkers herbeizuführen.
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II. Namenrecht.
Der Entwurf enthält im § 12 eine Vorschrift über den Schutz des 

Rechtes zum Gebrauch eines Namens. Die geltenden Landesrechte kennen 
eine derartige allgemeine Besttmmung nicht. Dagegen gewährt die Reichs
gesetzgebung schon jetzt nach bestimmten Richtungen einen Schutz des Namens 
gegen Mißbrauch durch andere (vergl. Art. 27 des Handelsgesetzbuches'), § 14 
des Gesetzes zum Schutz der Waarenbezeichnungen vom 12. Mai 1894, 
Reichs-Gesetzbl. S. 441). Aber auch darüber hinaus ist in der Praxis 
mehr und mehr die Auffassung zur Anerkennung gelangt, daß ein allgemeiner 
Anspruch auf Schutz gegen unbefugte Anmaßung eines bürgerlichen Namens 
bestehe.

Der Entwurf schützt denjenigen, welchem das Recht zum Gebrauch eines 
Namens zusteht. Ob dieses Recht auf einer Vorschrift des bürgerlichen 
Rechtes (vergl. die §§ 1338, 1355, 1558, 1577. 1594, 1616, 1682, 1706, 
1734, 1758) oder auf einem öffentlichrechtlichen Titel beruht, begründet für 
die Anwendung der Bestimmung des Entwurfs keinen Unterschied.

Aus der Anerkennung eines Privatrechts am bürgerlichen Namen ergiebt 
sich für den Berechtigten ohne Weiteres die Befugniß, im Falle der Bestreitung 
seines Rechtes nach § 231, 256 der Civilprozeßordnung aus Fesfftcllung 
seines Rechtes zu flogen. Auch steht ihm nach den Vorschriften über uner
laubte Handlungen (§ 807, 823) ein Anspruch auf Schadensersatz zu, wenn 
ihm durch schuldhafte Verletzung seines Rechtes ein Vcrmögensschadcn 
zugefügt worden ist. Durch diese Schutzmittel geschieht jedoch dem praktischen 
Bedürfnisse kein Genüge. Der Entwurf gewährt daher dem Berechtigten int 
Anschluß an die Praxis nicht nur für den Fall, daß ihm sein Recht bestritten 
wird, sondern — was praktisch ungleich wichtiger ist — atich dann einen 
Anspruch auf Beseitigung der Beeinträchtigung und das Recht, auf Unter
lassung weiterer Beeinträchtigungen zu klagen, wenn er in seinem Interesse 
dadurch verletzt wird, daß ein Anderer unbefugt den gleichen Namen gebraucht. 
Geschützt wird jedes durch den unbefugten Gebrauch des Namens verletzte 
Interesse des Berechtigten. Das Interesse kann darin bestchcit, daß dem 
Berechtigten nicht in Folge des Mißbrauchs seines Namens und einer da
durch herbeigeführten Vertvechsclung der Person das Verhalten, die Hand
lungen und Leistungen eines Anderen ztigercchnct werden. Das Interesse 
kann ferner dahin gehen, daß nicht ein Anderer durch Anmaßung des 
Familiennamens sich den Anschein der Zugehörigkeit zur Familie des Be
rechtigten gebe.

III. Todeserklärung. Lehensvermuthung.
Alle zur Zeit in Deuffchland geltenden Rechte enthalten Vorschriften, 

welche bestimmt sind, für die Fälle der Verschollenheit den Mißständcn vorzu

ll Bergt. H.B.B. § 37.
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beugen, die sich aus der fortdauernden Ungewißheit über Leben und Tod des 
Verschollenen ergeben würden. Die Art der Regelung ist allerdings sehr 
verschieden.

Der Entwurf läßt (§§ 13 bis 17) im Anschluß an die Mehrzahl der 
Rechte, insbesondere an das Gemeine Recht, das Preußische Recht (AL.R. II, 18,
§§ 823 ff.) und die §§ 37 ff. des Sächsischen Gesetzbuches, die im Wege des 
Aufgebotsverfahrens herbeizuführende Todeserklärung des Verschollenen durch 
richterliches Urtheil zu, wenn innerhalb bestimmter Zeit keine Nachricht von 
dessen Leben eingegangen ist. Als regelmäßige Verschollenheitsfrist ist, den 
Verhältnissen des heutigen Verkehrs enffprechend, nach dem Vorgänge des 
Preußischen Rechtes und zahlreicher anderer Landesgesetze ein verhältnißmäßig 
kurzer Zeitraum (10 Jahre) vorgesehen (§ 14). Die Frist erfährt noch eine 
weitere Abkürzung in Fällen, in denen durch besondere Umstände die Wahr
scheinlichkeit eines früheren Todes des Verschollenen begründet ist (§§ 15 bis 17).
Die Mehrzahl der geltenden Gesetze kennt eine solche Abkürzung der Frist nur 
für die Kriegs- und die Seeverschollenheit. Allein das praktische Bedürfniß 
fordert die Abkürzung auch überall da, wo Jemand bei einem Unfall (Gmben- 
unglück, Theaterbrand, Bergsturz u. s. w.) in Lebensgefahr gerathen und seit
dem verschollen ist.

Der Entwurf besümmt die Wirkung der Todeserllämng dahin, daß sie nMn«. 
die Vermuthung begründet, der Verschollene sei in dem Zeitpunkte gestorben, 
welcher in dem die Todeserllämng aussprechenden Urtheile festgestellt ist (§ 18).
Er lehnt es mithin ab, der Vermuthung den Inhalt zu geben, daß der Tod 
zur Zeit der Erlassung des Todeserklärungsurtheils eingetreten 
sei. Dem Urtheil ist nicht konstitutive, sondern dellaratorische Bedeutung bei
gelegt. Diese Regelung, welche zwar für große Theile des Reichs, insbesondere 
für das Gebiet des Preußischen Rechtes, neu ist, sich aber der im Gemeinen 
Rechte vocherrschend zur Geltung gelangten Ansicht sowie dem Sächsischen 
Gesetzbuch anschließt, hat zunächst den Vorzug, daß, dem Zwecke der Todes- 
erklämng enffprechend, als Todestag ein Tag angenommen wird, der, nament
lich in den Fällen der erleichterten, häufig jedoch auch in dm Fällen der 
gewähnlichm Todeserllärung, dem wirklichen Todestage des Veffchollmm aller 
Wahrscheinlichkeit nach ungleich näher liegt, als der Tag deS Urtheils. Bor 
Allem aber gewährt die dellaratorische Todeserllärung nicht dem Zufalle, dem 
Ermessen der Betheiligten und dem Gange des gerichtlichm Veffahrens einm 
so überwiegenden Einfluß auf die Fesffetzung der Todeszeit und die daran sich 
knüpfenden bedeuffamen Folgen, wie dies bei der konstitutiven Todeserllämng 
der Fall ist. Im Vergleiche hiermit kann der Nachtheil, daß die Fesffetzung 
des Todestags auf einen vor der Erlassung des Urtheils liegenden Zeitpunll 
unter Umständen mit praktischen Schwierigkeiten verbunden ist, nicht ins Ge
wicht fallen.

Die Todeserllämng begründet regelmäßig nur eine Vermuthung, 
welche als solche dem Beweise des Gegentheils weicht. Die rechtlichm Be
ziehungen des Veffchollmm regeln sich also zunächst auf Gmnd der Annahme, 
daß er in dem durch Urtheil ffftgffetztm Zeitpunlle gestörten sei. Sobald
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aber bewiesen wird, daß der Verschollene zu einer anderen Zeit gestorben ist 
ober daß er noch lebt, tritt die der wirklichen Sachlage entsprechende Be
urtheilung ein, wie wenn eine Todeserklärung nicht erfolgt wäre. Die Rechte 
des zur Zeit der Todeserklärung noch lebenden Verschollenen gegenüber dem
jenigen, welcher das zurückgelassene Vermögen in Besitz genommen hat, sind 
in dem § 2006, 3031 und dem § 2343, 2370 Abs. 2 näher bestimmt.

Weitergehende Wirkungen werden der Todeserklämng hinsichtlich ver
schiedener familienrechtlicher Beziehungen des Verschollenen beigelegt, so in 
Betreff der Ehe (ßß 1331, 1348 bis 1335, 1352), der chemünnlichcn Ver
waltung und Nutznießung (ßß 1402, 1419, 1408, 1425 Abs. 1 Satz 2), der 
fortgesetzten Gütergemeinschaft (ß 1477, 1494 Abs. 2), der Errungenschafts- 
gemcinschaft (ßß 1527, 1544, 1530, 1547 Abs. 1 Satz 2), der elterlichen 
Gewalt (ßß 1655, 1679, 1660, 1684), der Bcistandschaft, der Mitgliedschaft 
in einem Familienrathe sowie in Betreff der Vormundschaft, der Gcgenvor- 
mundschaft und der Pflegschaft (ßß 1670, 1694, 1854, 1878 Abs. 1, ß 1860, 
1884 Abs. 2, ß 1861, 1885 Abs. 2, ßß 1871, 1895, 1873, 1897, 1891, 
1915 Abs. 1, ß 1897, 1931 Abs. 3).

«»ficht»»,. Das die Todeserklärung anssprcchende Urtheil kann, wie jedes andere 
im Aufgebotsverfahrcn ergehende Urtheil (ß 834, 957 der Civilprozeßordnung), 
nur mittelst einer besonderen Klage angefochten werden. Die Gründe, aus 
denen die Anfechtung zulässig ist, sind in der Civilprozeßordnung näher zu 
bestimmen v).

Die durch die Todeserklärung begründete Todesvcrmuthung schließt zu
gleich die Vermuthung in sich, daß der Verschollene bis zu dem im Urtheile 
festgestellten Zeitpunkte gelebt hat. Daneben stellt der Enttvurf (§ 19) eine 
selbständige Lebensvermuthung für die Fülle auf, in denen eine Todes
erklärung noch nicht erfolgen kann oder doch noch nicht erfolgt ist. Diese Ver
muthung wird, was die Fortdauer des Lebens des Verschollene» betrifft, im 
Anschluß an die Vorschriften über die Todcserklänmg geregelt.

IV. Juristische Personen.
I. Vereine.

«Ufo»* Der Entwurf mußte sich sclbswcrständlich auf die Regelung der privat- 
entmurfrt. rechtlichen Seite der Vereine beschränken. Die Ordnung des öffentlichen Ver- 

cinsrcchts mit Einschluß des staatlichen Auffichtsrechts liegt außerhalb seines 
Rahmens. Die dafür zur Zeit maßgebenden Landesgesctze bleiben unberührt.

Aber auch nach ihren privattechtlichcn Beziehungen war eine erhebliche 
Zahl von Vereinigungen der Regelung durch das Bürgerliche Gesetzbuch nicht 
zu unterwerfen. Es gehören dahin zunächst die schon durch die bisherige 
Reichsgesetzgebung geordneten Vereinigungen, insbesondere die handelsrechtlichen 
Gesellschaften, die Erwerbs- und Wirthschastsgenossenschaften und die Gescll-

1) Bergt C.P.O. § 973, unten Anlage II C.P.O. § 836o.
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schäften mit beschränkter Haftung; für sie bewendet es bei den bisherigen 
Bestimmungen. Des Weiteren kommen für das Bürgerliche Gesetzbuch nicht 
in Betracht die dem Versicherungsrecht angehörigen Gesellschaften, deren 
Regelung im Zusammenhange mit der Ordnung des Versicherungsrechts durch 
ein besonderes Gesetz erfolgen soll. Der Landesgesetzgebung endlich müssen 
alle die Vereinigungen überlassen bleiben, welche einem der landesrechtlichen 
Regelung vorbehaltenen Sonderrechtsgebiet angehören, wie dem Agrarrechte, 
dem Wasserrechte mit Einschluß des Deich- und Sielrechts, dem Forstrechte, 
dem Bergrechte, dem Jagd- und Fischereirechte. Dem Bürgerlichen Gesetzbuche 
verbleibt hiemach als hauptsächliche Aufgabe die Ordnung derjenigen Vereine, 
welche geistige, sittliche, soziale, polittsche, religiöse und ähnliche Zwecke ver
folgen, der Vereine mit sogenannten idealen Tendenzen.

Die erste und wichttgste Frage für die Regelung des privaten Vereins- ft"”1* 
rechts ist die, unter welchen Voraussetzungen ein Verein Rechtsfähigkeit erlangt.
Faßt man die Stellung des geltenden Rechtes zu dieser Frage ins Auge, so «tuen*# 
finden sich drei Systeme vertreten, das sogenannte Konzessionssystem, das 
System der freien Körperschaftsbildung und das System der Normativ- 
besttmmungen. Nach dem Konzessionssystem ist, soweit nicht besondere gesetz
liche Besümmuttgen eingreifen, zum Erwerbe der Rechtsfähigkeit Verleihung 
durch einen besonderen Akt der Staatsgewalt erforderlich. Dieses System 
gilt reichsgesetzlich für Jnnungsverbände (§ 104 h1) der Gewerbeordnung) und 
für Kolonialgesellschaften (§ 8 des Gesetzes, betteffend die Rechtsverhältnisse 
der deutschen Schutzgebiete vom 15. März 1888, Reichs-Gesetzbl. S. 75); es 
gilt auch int Gebiete des Preußischen Allgemeinen Landrechts, des Fran
zösischen Rechts, in Baden und nach mehreren anderen Landesrechten. Das 
Preußische Recht kennt aber zugleich in den „erlaubten Privatgesellschaften", 
die staatlicher Genehmigung nicht bedürfen, Vereine, welche zwar nach außen 
hin nicht als Körperschaften anerkannt sind, denen aber gleichwohl durch die 
Praxis in verschiedenen Richtungen, insbesondere was die Parteifähigkeit im 
Prozesse betrifft, die rechtliche Stellung juristtscher Personen beigelegt wird. 
Anlangend das Gemeine Recht, wird in neuerer Zeit lebhaft darüber ge
stritten, ob hier das Konzessionssystem gilt oder vielmehr das System der 
freien Körperschaftsbildung, welchem zufolge jeder rechtmäßig bestehende, 
korporattv angelegte Verein kraft allgemeinen Rechtssatzes Rechtsfähigkeit hat, 
wenn er als solcher, als selbständiges Ganze, in den Verkehr tritt. In der 
jetzigen, namentlich vom Reichsgericht wiederholt anerkannten Praxis wird 
überwiegend angenommen, daß ein solcher Verein, wenn er auch keine juristische 
Person sei, doch als solcher Rechte erwerben, Verbindlichkeiten übemehmen 
und Prozesse führen könne. Zwischen den beiden erwähnten Systemen steht 
in der Mitte das System der Normaüvbesttmmungen; nach ihm hängt die 
Erlangung der Rechtsfähigkeit davon ab, daß ein Verein gewisse im Gesetze 
bestimmte Voraussetzungen, die eine geordnete innere Organisation und die 
Sicherheit des Verkehrs mit Dritten gewährleisten sollen, erfüllt und daß diese

1) Jetzt § 104g (R.B.BI. v. I. 1897 S. 694).
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Erfüllung durch einen behördlichen Akt festgestellt wird. Soweit die neuere 
Gesetzgebung sich mit der Frage beschäftigt hat, unter welchen Bedingungen 
gewissen Personenvereinigungen vermögensrechtliche Selbständigkeit zu gewähren 
sei, ist sie mit verschwindenden Ausnahmen dem dritten Systeme gefolgt. 
Nachdem dieses System zuerst im Handelsgesetzbuche bezüglich derl handels
rechtlichen Vereinigungen zur Anwendung gekommen war, hat die Reichs
gesetzgebung es weiter durchgefühtt bei der Regelung der Erwerbs- und 
Wirthschaftsgenossenschaften, der eingeschriebenen Hülfskassen, der Innungen, 
der Krankenkassen, der Berufsgenossenschaften zum Zwecke der Unfallver
sicherung und der Gesellschaften mit beschräntter Haftung. Auf der gleichen 
Grundlage beruht eine größere Anzahl neuerer Landesgesetze. Neben solchen, 
die sich auf einen engeren Kreis von Bereinigungen, namentlich auf Wald- 
und Wassergenosscnschaften, beziehen, kommen hier besonders in Bettacht das 
Sächsische Gesetz, die juristischen Personen betreffend, vom 15. Juni 1868 und 
das Bayerische Gesetz, bctteffend die privattechtliche Stellung von Vereinen, 
vom 29. April 1869. Ersteres erstreckt sich auf alle juristtschen Personen mit 
Ausnahnie der dem öffentlichen Rechte angehürigcn und der durch besondere 
Gesetze bereits geregelten, insbesondere der Akttengesellschaften und der Erwerbs
und Wirthschaftsgcnossenschaften. Das Bayerische Gesetz umfaßt alle rechtlich 
bestehenden oder rechtlich zulässigen Vereinigungen, welche nicht auf einzelne 
bestimmte Mitglieder beschränk sind, denen vielmehr unter den in den Statuten 
bestimmten Voraussetzungen Jeder beitteten kann, sofern sie nicht zu den 
öffentlichen Korporationen, zu den im Handelsgesetzbuch aufgefühtten Handels
oder den Versicherungsgesellschaften sowie ihrem Zwecke nach zu den Erwcrbs- 
und Witthschastögenossenschaften gehören, auch sonst nicht auf Erwerb, Gewinn 
oder eigentlichen Geschäftsbetrieb abzielen.

1 Gegen die Annahme des Systems der freien Körperschastsbildung sprechen, 
von der Rücksicht auf das geltende Recht und von anderen, insbesondere 
politischen, Bedenken abgesehen, vor Allem Erwägungen, welche die praktische 
Anwendbarkeit und die Sicherheit des Rechtsverkehrs betteffen. Diese Er
wägungen fordem ein leicht erkennbares Unterscheidungsmerkmal zwischen rechts
fähigen Vereinen unb anderen Vereinen: als solches kann aber der Umstand 
nicht dienen, daß der Wille der zusammenttetenden Personen auf Gründung 
eines rechtsfähigen Vereins gerichtet und eine körperschaftliche Verfassung her
gestellt ist. Vielmehr erscheint es nothwendig, die Enfftehung eines rechts
fähigen Vereins an einen öffentlichen Akt zu binden.

Gegen die Annahme des Konzessionssystems lassen sich die hervor
gehobenen Bedenken nicht geltend machen; in einem großen Theile des Reichs
gebiets durch das geltende Recht anerkannt, leistet es der Forderung, daß die 
Enfftehung eines rechtsfähigen Vereins öffentlich festgestellt werde, durchaus 
Genüge. Dennoch ist auch in ihm eine geeignete Gmndlage für das neue 
Reichsrecht nicht zu erblicken. Es läßt sich zunächst nicht verkennen, daß sich 
die neuere Rechtsentwickelung im Wesentlichen von diesem System abgewendet 
hat. Aber auch vom Standpunfte des Staatsinteresses unterliegt das Kon
zessionssystem Bedenken. Wenn die Gewähmng oder Ablehnung des Ver-
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leihungsgesuchs von dem Ermessen der Behörde abhängt, so ist Ungleichmäßig
keit der Entscheidungen kaum zu vermeiden, damit aber die Gefahr gegeben, 
daß solche Entscheidungen von den Betheiligten als willkürlich empfunden werden.

Bon den Mängeln des Systems der freien Körperschastsbildung und des 
Konzessionssystems ist das System der Normativbestimmungen frei; es gewährt 
einerseits einen gesetzlich gesicherten Weg zur Erlangung der Rechtsfähigkeit 
und bietet andererseits durch die Eintragung in ein öffentliches Register ein 
äußerlich erkennbares Merkmal für die Abgrenzung rechtssähiger Vereine 
gegenüber sonstigen Vereinigungen. Der Entwurf (§ 21 Abs. 1, 31) hat sich 
daher bezüglich derjenigen Vereine, deren Ordnung durch das Bürgerliche 
Gesetzbuch hauptsächlich in Frage kommt, nämlich der Vereine mit idealen 
Tendenzen, für die Annahme dieses Systems entschieden. Derartige Vereine 
sollen durch Erfüllung der gesetzlich bestimmten Erfordernisse und Eintragung 
in das vom Amtsgerichte geführte Vereinsregister Rechtsfähigkeit erlangen 
können. Dagegen sollen von dieser Möglichkeit diejenigen Vereine ausgeschlossen 
sein, deren Zweck auf einen wirthschaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet ist. Für 
Vereinigungen zu einem solchen Zwecke hat bereits die bisherige Reichsgesetz
gebung eine Anzahl Rechtsformen ausgebildet. Für die Revision des Handels
gesetzbuchs ist ferner in Aussicht genommen, den Begriff des Handelsgewerbes 
und damit auch das Anwendungsgebiet der offenen Handelsgesellschaft und der 
Kommanditgesellschaft zu ertoeitem1 2). Abgesehen von denjenigen wirthschast- 
lichen Verbänden, deren Regelung der Landesgesetzgebung überlassen ist, werden 
es nur wenige wirthschastliche Vereinigungen sein, denen durch reichsgesetzliche 
Vorschriften nicht ein angemessener Weg zur Erlangung der erforderlichen ver
mögensrechtlichen Selbständigkeit eröffnet wird. Unter diesen Umständen lag 
für das Bürgerliche Gesetzbuch kein Anlaß vor, auch für wirthschastliche Vereine 
allgemein das System der Normativbestimmungen einzuführen.

Den Begriff der Vereine mit idealen Tendenzen bestimmt der Entwurf 
(§ 21 Abs. 1, 81) unter Hervorhebung einiger besonders wichtiger Arten') 
durch das negative Merkmal, daß ihr Zweck nicht auf einen wirthschaftlichen 
Geschäftsbetrieb gerichtet ist. Bei Vereinen, die mit der Verfolgung eines 
idealen Zweckes einen wirthschaftlichen Geschäftsbetrieb verbinden, hängt die Ent
scheidung über chre Eintragungsfähigkeit davon ab, ob der Geschäftsbetrieb zu 
den Hauptzwecken des Vereins gehört oder nur dazu dient, die zur Verfolgung 
des idealen Hauptzwecks erforderlichen Mittel beschaffen zu helfen. Hiernach 
sind insbesondere auch Berufsvereine zur Wahrung der gemeinsamen Interessen 
von Berufsgenossen einttagungsfähig, sofern sie nicht etwa den Charakter von 
Produktivgenossenschaften oder Versicherungsgesellschaften auf Gegenseitigkeit an 
sich tragen. Immerhin werden sich bei der Anwendung des § 21 Abs. 1, 31 
des Entwurfes im einzelnen Falle Zweifel über die Eintragungsfähigkeit eines 
Vereins ergeben. In Folge dessen könnte ein derartiger Verein, wenn er

1) Bergt. H.G.B. § 2.
2) Diese Hervorhebung („Vereine zu gemeinnützigen, wohlthätigen, geselligen, 

wissenschaftlichen, künstlerischen .. Zwecken") ist im B.G.B. § 21 aus redaktionellen 
Gründen weggelassen. Ä.8. S. 13.
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allein auf den Weg der Eintragung angewiesen wäre, in die mißliche Lage 
kommen, daß ihm vom Gericht auf Grund der Erwägung, daß ein idealer 
Zweck nicht vorliegt, die Eintragung, andererseits von der für die Berleihung 
zuständigen Behörde aus Grund der entgegengesetzten Auffassung die Ver
leihung der Rechtsfähigkeit versagt würde. Zur Vermeidung dessen bestimmt 
der Entwurf, daß Vereine mit idealen Tendenzen außer durch Eintragung 
auch durch staatliche Verleihung Rechtsfähigkeit erlangen können *).

*<“j* Unter den Vereinen mit idealen Tendenzen erheischen besondere Beachtung 
r'Hg®{'®'r'bie politischen, sozialpolitischen und religiösen Vereine, Nach den Beschlüssen 

der im Jahre 1872 niedergesetzten Kommission des Reichstags zur Bor- 
berathung des Entlvurfes von Schulze-Delitzsch über die privatrcchtliche 
Stellung der Vereine l Trucks, des Reichstags 1872 Anlage 190) sollten 
Vereine, die politische oder religiöse Zwecke verfolgen oder solcheit Zwecken 
thaffüchlich dienen, von dem Erwerbe der Rechtsfähigkeit auf Grund der in 
jenem Entwurf aufgestellten Normativbestitnmungen ganz ausgeschlossen und 
Vereine von Arbeitgebern oder Arbeitern, welche nach ihren Satzungen oder 
thaffüchlich die Veranstaltung von Arbeitsaussperrungen oder -Einstellungen 
sich zur Aufgabe machen, nur dann zugelassen werden, wenn sie die Ver
pflichtung. an den die Verhütung und Schlichffmg von Streitigfetten be
zweckenden Einigungs- und Schiedsämtcm sich zu betheiligen, statittarisch 
anerkennen. Ter § 72 des Sächsischen Gesetzes vom 15. Jtini 1868 macht 
ganz allgemein die Eintragung von Vereinen, deren Zweck sich auf öffentliche 
Angelegenheiten bezieht, von der Genehmigung des Ministeriums des Sintern 
abhängig.

In der That muß die Rücksicht aus die Folgen, welche sich für das 
Gemeinwohl und den öffentlichen Frieden aus dem Machtznwachs ergeben 
können, der unverkennbar mit der Erlangtmg der Rechtsfähigkeit vcrbuitdcn 
ist, davon abhalten, den politischen, sozialpolitischen und religiösen Vereinen 
die Rechtsfähigkeit unter den gleichen Voraussetzungen zugänglich zu machen 
tvie den übrigen Vercinen zn idealen Zweckett. Zwar sind die hier in Rede 
stehenden Vereine nach dem öffentlichen Vereinsrcchtc der meisten deuffchen 
Staaten gewissen Beschränkungen imb in einem weiteren Umfang als andere 
private Vereine der Staatsaufficht unterworfen. Allein für große Rechts
gebiete reichen die nach dem öffentlichen Rechte der Staatsgctvalt eingeräumten 
Machtbefugnisse nicht atis, tun den angedeuteten, mit dem Systeme der Ror- 
mativbestimmungen in höherem Maße verbundenen Gefahren zu begegnen. 
Tiefe Sachlage darf bei der privatrechtlichen Regelung der Vcreiitc nicht un
berücksichtigt gelassen werden: sie fordert, daß bezüglich der politischen, sozial
politischen und religiösen Vereine der Verwaltung ein Einfluß ans den Erwerb 
der Rechtsfähigkeit gewahrt bleibe. Temgcmäß bestimmt der Entwurf (§£ 58, 
61 ff.), daß jede Anmeldung eines Vereins zur Eintragung in das Vereins- 
registcr von dem Amtsgerichte der zuständigen Verwaltungsbehörde mitzutheilen

1) Diese Bestimmung ist von der Kommission gestrichen. Segen den im Texte 
erwähnten Uebelstand gewährt daS Gesetz leine Abhülfe. K.B. S. 13.
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und daß diese berechtigt ist. einen die Eintragung hindemden Einspruch zu 
erheben, wenn der Verein einen politischen, sozialpolitischen oder religiösen 
Zweck verfolgt. Für die Begründung des Einspruchs kommt es nur darauf 
an, ob der in der Satzung bestimmte Zweck des Vereins ein politischer, sozial
politischer oder religiöser ist. Zum Schutze gegen ungerechtfertigte Erhebung 
des Einspruchs läßt der Entwurf eine Anfechtung des Einspruchs zu.

Aehnliche Gründe sprechen dafür. Vereine, die einen dem Gebiete der 
Erziehung oder des Unterrichts angehörenden Zweck verfolgen, den politischen 
und religiösen Vereinen gleichzustellen *).

In den für sämmtliche rechtsfähigen Vereine geltenden allgemeinen Vor- 
schriftcn (§§ 22, 25 bis 51, 54) behandelt der Entwurf zunächst die Ver- «Man«»*, 
fassüng der Vereine.

Als für die Verfassung maßgebend werden nur die Vorschriften des Ent
wurfes und die Vereinssatzung anerkannt unter Ausschluß landcsrechtlicher 
Bestimmungen (§ 22, 25). Jene Vorschriften sind theils zwingender Natur, 
namentlich insoweit, als sie bezwecken, das Vorhandensein der unentbehrlichen 
Vereinsorgane und den Schutz Dritter sowie der Mitglieder sicherzustellen, 
theils treten sie nur in Ermangelung abweichender Satzungen ergänzend ein.

Der Entwurf stellt zunächst den Grundsatz auf. daß jeder Verein einen 
Vorstand haben muß und von diesem gerichtlich und außergerichtlich vertteten 
wird (§ 23, 26). Des Weiteren regelt er die Bestellung des Vorstandes und 
deren Widerruf, das Verhältniß des Vorstandes zum Vereine, die Beschluß
fassung eines mehrgliedrigen Vorstandes und die Abgabe von Willens
erklärungen gegenüber einem solchen Vorstande (§§ 24, 27 bis 26, 29), sowie 
die Bestellung sonstiger Vertreter des Vereins und den Umfang ihrer Ver
tretungsmacht (§ 27, 30). Im Anschluß an die neuere Rechtsentwickelung 
spricht sodann der § 28, 31 die Haftung des Vereins für alle zum Schadens
ersätze verpflichtenden Handlungen aus, welche der Vorstand, ein MitgliÄ» 
desselben oder ein sonst verfassungsmäßig bemfener Vertreter in Ausführung 
der ihm zukommenden Verrichtungen begangm hat. Für solche Handlungen 
eines Vertreters, welche nur bei Gelegenheit der Ausführung der ihm 
zukommenden Verrichtungen begangen worden sind, ist dagegen der Verein 
nicht verantwottlich.

In den Vorschriften über die Mitgliedewersammlung werden zunächst 
deren Aufgabe und die allgemeinen Voraussetzungen eines gültigen Beschlusses 
bestimmt (§§ 29, 32. 31, 34). Zu einer Aenderung des Vereinszwecks wird 
ein einstimmiger Beschluß, zu einer anderen Aendcmng der Satzung dagegen 
nach dem Vorgänge des Art. 215 des Gesetzes, betreffend die Kommandit
gesellschaften auf Aktien und die Aktiengesellschaften, vom 18. Juli 1884 
(Rcichs-Gesetzbl. S. 123)1 2) und des § 16 des Gesetzes, betreffend die Erwerbs-

1) Anders B.G.B. § 61, wonach kein Einspruchsrecht besteht, wenn der Verein 
einen dem Gebiete der Erziehung oder des Unterrichts angehörenden Zweck verfolgt.
Die Kommission hielt eS nicht für nothwendig, der Behörde da» Einspruchsrecht auch 
bei diesen Vereinen zu gewähren, weil dem Staate mannigfache Machtmittel gerade 
auf dem Gebiete der Erziehung und des Unterricht» zur Seite ständen. K.V. L 10.

2) «ergl. H.G.B. § 275 Abs. 1.
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und Witthschaftsgenossenschaften, vom 1. Mai 1889 (Reichs-Gesetzbl. S. 55)') 
eine Mehrheit von drei Biertheilen der erschienenen Mitglieder und für Vereine, 
deren Rechtsfähigkeit auf staatlicher Verleihung beruht, außerdem zu jeder 
Aenderung der Satzung staatliche Genehmigung erfordert (§ 30, 33). Ter 
§ 32, 35 des Entwurfes fügt den Grundsatz hinzu, daß Sonderrechte der 
Mitglieder ohne deren Zustimmung durch Beschlüsse der Mitgliedewersammlung 
nicht beeinträchtigt werden können. Im Anschluß an die genannten Gesetze 
(Art. 236, 237 *) bezw. §§ 42, 43)1 * 3 * *) werden sodann die Voraussetzungen be
stimmt, unter denen die Mitgliederversammlung zu berufen ist (§§ 33, 36, 
34, 37). Es folgen Vorschriften über die Unübertragbarkeit und Unvererb- 
lichkcit der Mitgliedschaft, über die Ausübung derselben durch einen Anderen 
und über das Austrittsrecht der Mitglieder (SS 35, 38, 36, 39).

«un»in»9. Anlangend die Auslösung der Vereine, regelt der Entwurf an erster 
Stelle die Auflösung durch Beschluß der Mitglieder (8 38, 41: vergl. Art. 242 
Nr. 2 des Handelsgesetzbuchs <): 8 76 des Gesetzes, betreffend die Erwerbs
und Witthschaftsgenossenschaften vom 1. Mai 1889)3). Im Einklänge mit 
der bisherigen Gesetzgebung wird ferner die Eröffnung des Konkurses über 
das Vereinsvermögen als Auflösungsgrund anerkannt (§ 39, 42)6 7).

Der Entwurf giebt sodann in gewissen Füllen der Verwaltungsbehörde 
die Befugniß, einen rechtsfähigen Verein als solchen aufzulösen, ihn also der 
Rechtsfähigkeit zu entkleiden (§ 40, 43). Die bezüglichen Bestimmungen 
stehen in engem Zusammenhange mit den Vorschriften des Entwurfes über 
den Erwerb der Rechtsfähigkeit und sind namentlich durch die Verschiedenheit 
des öffentlichen Bcreinsrcchts in den einzelnen Bundesstaaten geboten. Die 
Vorschrift des § 40, 43 Abs. 1, welche der Staatsbehörde die Befugniß zur 
Auflösung eines Vereins gewährt, ivenn dieser durch gesetzwidrige Beschlüsse 
der Mitgliederversammlung oder durch gesetzwidriges Verhalten des Vorstandes 
das Gemeinwohl gefährdet, schließt sich dem 8 79 des Gesetzes, betreffend die 
Erwerbs- und Witthschaftsgenossenschaften, vom 1. Mai 1889;) und dem 
§ 62 des Gesetzes, betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung, vom 
20. April 1892 (Reichs-Gesetzbl. S. 477)8) an. Vereine, die nach der Satzung 
einen dem Gebiete der Politik oder der Sozialpolitik, der Religion, der Er
ziehung oder des Unterrichts9) angehörenden Zweck nicht haben, sowie Vereine,

1) Bergt, auch R G Bl. v. I. 1898 S. 814. 2) Bergt. H.G.B. §§ 253, 254.
3) Jetzt 88 44, 45 (R.G.Bl. v. I. 1898 S. 820, 821).
4) Bergt. H.G.B. § 292 Rr. 2. 5) Jetzt § 78 (R.G.Bl. v. I. 1898 S. 828).
6) Das Gesetz spricht nicht von der Auflösung, sondern vom Berluste der Rechts

fähigkeit de- Vereins. Die Kommission beschloß diese Aenderung, weil das B.G.B.
nur den Erwerb und Seeluft der Rechtsfähigkeit ordnet, während die Entstehung und 
die Auflösung zu bestimmen, dem öffentlichen Bereinsrechte vorbehalten worden ist. 
Dieselbe Aenderung findet fich auch in den §§ 43 bis 45, 50, 51, 73 und 74 des B.G.B. 
«ergl. K B. S. 14, St B. S. 217, 218.

7) Jetzt § 81 (R.G.Bl. v. I. 1898 S. 828).
8) «ergl. auch R.G.Bl. v. I. 1898 S. 862.
9) Im B.G.B. § 43 Abs. 3 sind die Worte „der Erziehung oder de» Unterrichts" 

in Konsequenz der Abänderung be» <B. § 68 (s. die Anm. dazu oben S. 11) gestrichen.
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deren Zweck nach der Satzung nicht auf einen wirthschastlichen Geschäfts
betrieb gerichtet ist, sollen außerdem dann aufgelöst werden können, wenn sie 
einen solchen der Satzung widersprechenden Zweck verfolgen. Im ersten Falle 
dient die Auflösungsbefugniß gegenüber einem eingetragenen Verein als noth
wendige Ergänzung des der Verwaltungsbehörde beigelegten Einspmchsrechts, 
im zweiten Falle rechtfertigt sie sich durch die Gründe, aus denen der Ent
wurf wirthschastlichen Vereinen den Weg der Eintragung nicht eröffnet hat. 
Dieselbe Auflösungsbefugniß erscheint aber auch gegenüber Vereinen, die durch 
staatliche Verleihung Rechtsfähigkeit erlangt haben, zur Wahmng des öffent
lichen Interesses unentbehrlich. Die Auflösung solcher Vereine muß außerdem 
auch dann zugelassen werden, wenn sie einen anderen als den in der Satzung 
vorgesehenen Zweck verfolgen, da sonst das Erfordernis, staatlicher Genehmigung 
zu einer Aenderung der Satzung (§ 30, 33 Abs. 2) umgangen werden könnte.

Die Regelung der Zuständigkeit und des Verfahrens für die Auflösung 
bleibt wegen des engen Zusammenhanges mit den« öffentlichen Bereinsrechte 
den Gesetzen des Bundesstaats x) vorbehalten, in dessen Gebiete der Verein 
seinen Sitz hat (§ 41, 44 Abs. 1).

Daß die gemäß § 40, 43 erfolgte Auflösung eines Vereins nicht einen 
Anspruch auf Entschädigung gegen die betheiligten Beamten und den Staat 
begründet, ist, abweichend von dem § 79 Abs. 1 des Gesetzes vom 1. Mai 
1889*) und dem § 62 des Gesetzes vom 20. April 1892, nicht besonders 
ausgesprochen, weil es sich aus den sonstigen Vorschriften des Entwurfes über 
die Verpflichtung zum Schadensersätze von selbst ergiebt.

Neben dem § 40, 43 werden die öffentlichrechtlichen Vorschriften der 
Landesgesetze über die Schließung und Auflösung der Vereine unberührt 
bleiben. Die auf Grund dieser Vorschriften erfolgte Auflösung eines rechts
fähigen Vereins zieht ebenso wie die Auflösung nach § 40, 43 den Verlust 
der Rechtsfähigkeit nach sich. Der Eintritt 8er ftaglichen Rechtsfolge hat im 
Entwürfe durch die Vorschrift im § 71, 74 Abs. 3 noch besonderen Ausdruck 
gefunden.

Die §§ 42, 45 bis 50, 53 treffen Bestimmung über das rechtliche Schicksal 
des Vermögens eines aufgelösten Vereins.

Die Frage, wem das Vermögen anfällt, entscheidet sich in erster Linie 
nach der Satzung oder dem satzungsgemäß erfolgten Beschlusse der Mitglieder
versammlung oder eines anderen Vereinsorgans. In zweiter Linie besttmmt 
der Entwurf als Anfallberechttgte bei Vereinen, die nach der Satzung aus
schließlich den Interessen ihrer Mitglieder dienten, dem muthmaßlichen Willen 
der Betheiligten enffprechend, die zur Zeit der Auflösung vorhandenen Mit
glieder. bei anderen Vereinen den Fiskus des Bundesstaats, in dessen Gebiete

1) Gemäß B.G.B, § 44 bestimmen sich die Zuständigkeit und das Verfahren nach 
den für streitige BerwattungSsachen geltenden Vorschriften der Landesgesetze, event, 
nach den §§ 20, 21 der G.O. Die Aenderung bezweckt, den Vereinen die nöthigen Rechts» 
garantten gegen ungerechtfertigte Entziehung der Rechtsfähigkeit zu gewähren. K.B. 
<5. 10, St.«. S. 217, 222.

2) Jetzt § 81 «bf. 1 («.«.«!. v. I. 1898 SS. 828>
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der Verein seinen Sitz hatte, letzteren jedoch unter Auflage der Verpflichtung, 
das Vermögen thunlichst in einer den Zwecken des Vereins entsprechenden 
Weise zu verwenden. Uebrigcns soll bei Vereinen mit idealen Tendenzen 
auch ohne besondere Ermächttgung durch die Satzung der gesetzliche Anfall des 
Vermögens an die Mitglieder ober an den Fiskus dadurch ausgeschlossen 
werden können, daß die Mitgliederversammlung das Vermögen einer öffent
lichen Stiftung oder Anstalt zuweist. Zur Gültigkeit eines dahin gehenden 
Beschlusses genügt einfache Stimmenmehrheit (§ 42, 45).

Bezüglich der Art der Ueberleitung des Vereinsvcrmögens auf die 
Ansallberechttgten wird zwischen dem Anfall an den Fiskus und dem Anfall 
an andere Personen unterschieden (§§ 43, 46, 44, 47). Der Fiskus erwirbt 
das Vermögen unmittelbar kraft Gesetzes unter entsprechender Anwendung der 
Vorschriften über eine dem Fiskus als gesetzlichem Erben anfallende Erbschaft. 
Anderen Berechtigten »wirb dagegen nach dem Vorbilde der Att. 202, 243, 
245 Abs. 2, 3 des Handelsgesetzbuchsx) unb anderer Reichsgesetze sowie des 
Sächsischen Gesetzes vom 15. Juni 1868 und des Bayerischen Gesetzes vom 
29. April 1869 das Vermögen erst nach einem das Interesse der Gläubiger 
wahrenden Liquidationsverfahren durch die Liquidatoren ausgeantwortet.

< Durch die besonderen Bestimmungen über eingetragene Vereine 
werden zunächst die örtliche Zuständigkeit für die Einttagung (8 52, 55) sowie 
die Erfordernisse der Einttagung geregelt. Diese Erfordernisse sind von ver
schiedener Tragweite, indem von ihrer Erfüllung zum Theil nur die Zulässig
keit der Einttagung. zum Theil auch die Rechtswirksamkeit der erfolgten Ein
tragung abhängt. Als Erforderniß der letzteren Att stellt der Entwurf, ab
gesehen von der früher envühnten Voraussetzung in Betteff des Vcreinszwecks 
(8 21 Abs. 1, 21), nur eines auf: die Satzung muß den Zweck. Namen und 
Sitz des Vereins enthalten und ergeben, daß der Verein eingetragen werden 
soll <8 54, 57 Abs. 1). Die Zulässigkeit der Einttagung wird außerdem ab
hängig gemacht von einer Mindestzahl von 7 Mitgliedern (8 53, 56: vergl. 
8 4 des Gesetzes, betreffend die Envcrbs- und Witthschaftsgenosscnschaften, 
vom 1. Mai 1889), von einer den Verein unterscheidenden Gestaltung seines 
Namens (§ 54, 57 Abs. 2), von einem gewissen Inhalte der Satzung (8 55, 58) 
unb von der in bestimmter Fonn (8 74, 77) und unter Beifügung gewisser 
Urkunden erfolgten Anmeldung des Vereins durch den Vorstand (8 56, 59). 
Im Anschluß an die bisherige Gesetzgebung (8 11 Abs. 2 Nr. 2 des Gesetzes, 
betreffend die Erwerbs- und Witthschaftsgenosscnschaften, vom 1. Mai 1889; 
Att. 18 des Bayerischen Gesetzes vom 29. April 1869; § 66 des Sächsischen 
Gesetzes vom 15. Juni 1868) verlangt der Entwurf insbesondere noch, daß 
der Anmeldung auch ein Mitgliederverzcichniß beigefügt wird (8 56 Abs. 2 
Nr. 2) *). Es liegt dies im Interesse der Vereine selbst und ihrer Gläubiger, 
da die Kreditwürdigkeit des Vereins zum Theil nach seinen Mtgliedem

1) Bergl. H.G.B. §§ 293, 297, 301 Abs. 1, 2.
2) Diese Rr. 2 wurde gestrichen, weil sie eine unndthige Arbeitserschwerung ent

halte. S.B. S. 15.
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beurtheilt wird, und giebt außerdem der Verwaltungsbehöide eine Grund
lage für die Prüfung, ob Anlaß ist, von ihrem Einspruchsrechte Gebrauch zu 
machen.

Ist den erwähnten Erfordernissen genügt, so soll das Amtsgericht die 
Anmeldung der nach den Landesgesetzen zuständigen Verwaltungsbehörde mit
theilen (§ 58, 61 Abs. 1). Die Gründe, aus denen der Entwurf (§ 58, 61 
Abs. 2) der Verwaltungsbehörde die Befugniß einräumt, durch ihren Ein
spruch die Eintragung von Vereinen, die einen dem Gebiete der Politik oder 
der Sozialpolitik, der Religion, der Erziehung oder des Unterrichts*) an
gehörenden Zweck verfolgen, schlechthin zu verhindern, sind bereits dargelegt 
worden. Die Rüch'icht auf das Gemeinwohl gebietet aber weiter, den Ein
spruch auch dann zuzulassen, wenn der Verein nach dem öffentlichen Vereins
recht unerlaubt ist oder verboten werden kann. Durch die Ausdehnung des 
Einspruchsrechts auf den letzteren Fall wird insbesondere der Verwaltungs
behörde die Möglichkeit gegeben, in geeigneten Fällen einem Vereine den 
Erwerb der Rechtsfähigkeit vorzuenthalten, ohne den Verein im Uebrigen zu 
verbieten. Zum Schutze der Vereine gegen einen ungerechffertigten Gebrauch 
des Einspruchsrechts gestattet der Entwurf (§ 59, 63) die Anfechtung des 
Einspruchs, behält aber auch hier die Ordnung der Zuständigkeit und des 
Verfahrens den Landesgesetzen vor-).

Die Einwägung darf, sofern nicht die Verwaltungsbehörde dem Amts
gerichte mittheilt, daß Einspmch nicht erhoben werde, nur erfolgen, wenn ent
weder nicht rechtzeittg Einspmch erhoben oder der Einspmch endgülttg auf
gehoben ist (§ 60, 63). Was den Inhalt der Einwägung betrifft, so ist darauf 
Bedacht genommen, daß Dritte alles für sie Wichttge daraus ersehen können 
(§ 61, 64). Die Vorschriften des Enttvurfes über die Rückgabe der Satzung 
nach der Einwägung und über die mit der Einwägung einwetende Ergänzung 
des Bereinsnamens (§§ 62, 65, 63, 66), über Aenderungen des Vorstandes 
und die erneute Bestellung eines Vorstandsmitgliedes (§§ 64, 67 bis 67, 70), 
über Aenderungen der Satzung (§ 68, 71), die Auflösung im Falle des Herab
sinkens der Zahl der Mitglieder unter drei (§ 70, 73), die Einwägung der 
Auflösung und der Liquidatoren (§§ 71, 74 bis 73, 76), die Form der An
meldungen zum Register (§ 74, 77), die Befugniß des Amtsgerichts zur 
Verhängung von Ordnungsswafen (§ 75, 78) und die Oeffentlichkeit des 
Bereinsregisters (§ 76, 79) schließen sich im Wesentlichen an enffprechende 
Bestimmungen des Gesetzes, beweffend die Erwerbs- und Wirthschaftsgenossen- 
schaften vom 1. Mai 1889 und des Gesetzes, beweffend die Gesellschaften mit 
beschränkter Haftung, vom 20. April 1892 an. Mit Rüch'icht auf die Vor
schriften der §§ 34, 37, 70, 73) verpflichtet der Entwurf (§ 69, 72) außerdem

1) Die Worte „der Erziehung oder des Unterrichts" fehlen im B.S.B. § 61. 
Bergt, oben 6. 11 Anm. 1.

2) In Konsequenz der Abänderung des E. § 41 (f. oben 6. 13) ist im B.G.B. 
§ 62 Abs. 2 bestimmt, daß die Anfechtung des Einspruchs im Wege deS BerwaltungS- 
streitverfahrenS, event, nach G.O. §§ 20, 21 erfolgt. K V. 6. 17.
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den Borstand, dem Amtsgericht auf dessen Verlangen jeder Zeit ein Mitglicker- 
verzeichniß einzureichen.

mmhm e Mit der Regelung der rechtsfähigen Vereine hängt die Stellungnahme
9aSn. des Entwurfs gegenüber den nicht rechtsfähigen Vereinen (§ 51, 54) 

auf das Engste zusammen. Wie oben bereits erwähnt wurde, geht die Recht
sprechung, insbesondere in den Gebieten des Gemeinen und des Preußischen 
Rechtes, überwiegend dahin, Vereinen von nicht geschlossener Mtgliederzahl 
mit korporativer Verfassung, die Rechtsfähigkeit nicht besitzen, gleichwohl 
nach verschiedenen Richtungen eine gewisse Selbständigkeit zuzuerkennen, ins
besondere in Bezug auf das Verhältniß der Mitglieder zum Vereinsvermögen 
sowie auf die Parteifähigkcit des Vereins im Prozesse. Obwohl der Ent
wurf durch seine Vorschriften über eingetragene Vereine die Schwierigkeiten, 
die nach dem geltenden Rechte dem Erwerbe der Rechtsfähigkeit entgegen
stehen, im Allgemeinen beseitigt, so werden doch, wie insbesondere die Er
fahrungen in Bayern und Sachsen gezeigt haben, auch in Zukunft vielfach 
korporativ angelegte und nach dem öffentlichen Pereinsrecht erlaubte Vereine 
im Verkehr auftreten, ohne die Rechtsfähigkeit zu besitzen. Es ist nicht zu 
verkennen, daß für derartige Vereine mit wechselndem Mitgliederbestände die 
Rechtsform der Gesellschaft, auf welche der § 51, 54 Satz 1 verweist, an sich 
nicht die geeignete ist. Wenn der Entwurf jedoch cs abgelehnt hat, jeden 
Verein der bezeichneten Art ohne Weiteres als rechtsfähig anzuerkennen, und 
den Erwerb der Rechtsfähigkeit im öffentlichen Interesse an bestimmte Voraus
setzungen knüpft, so würde er den Zweck dieser Regelung zu einem erheblichen 
Theile dadurch wieder vereiteln, daß er Vereinen, die diesen Voraussetzungen 
nicht genügen wollen oder können, trotzdem eine den rechtsfähigen Vereinen 
in den wichtigsten Beziehungen gleichartige Rechtsstellung gewährte. Das 
praktische Bedürfniß erfordert allerdings eine gewisse Erleichterung der Rechts
verfolgung gegen nicht rechtsfähige Vereine. Zu diesem Zwecke ist in Aus
sicht genommen, in der Civilprozcßordnung zu bestimmen *), daß Vereine, die 
nicht rechtsfähig sind, verklagt werden können, wie wenn sie rechtsfähig wären, 
und daß zur Zwangsvollstreckung in das Vermögen eines nicht rechtsfähigen 
Vereins ein gegen den Verein erlassenes Urtheil genügt. Abgesehen Hiewon 
aber muß es für die rechtliche Bcuttheilung der nicht rechtsfähigen Vereine 
dabei bewenden, daß auf sie die Vorschriften über die Gesellschaft Anwendung 
finden. Im Anschluß an den Art. 717 Abs. 2 des Schweizerischen Obli
gationenrechts (vergl. auch Att. 211 Abs. 21 2) des Handelsgesetzbuchs) ist jedoch 
zum Schutze Dritter eine ergänzende Bestimmung dahin getroffen, daß aus einem 
Rechtsgeschäfte, welches im Namen eines solchen Vereins einem Dritten gegen
über vorgenommen wird, der Handelnde dem Dritten persönlich verantwottlich 
ist und mehrere Handelnde als Gesammffchuldner haften (§ 51, 54 Satz 2). 
Diese Haftung soll auch dann eintreten, wenn der Dritte wußte oder wissen muffte, 
daß er es mit dem Vettreter eines nicht rechtsfähigen Vereins zu thun habe.

1) Bergt. C.P.O. §§ 50, 735, unten Anlage II C.P.O. §§ 49 a, 670a.
2) Jetzt 8 200 Satz 2.



IV. Juristische Personen. — 2. Stiftungen. $.@. 611,612. 17

8. Ltistiogeu.
Der zweite Abschnitt des von den jurisüschen Personen handelnden Titels ***** 

beschränkt sich auf die privatrechtlichen Stiftungen im Gegensatze zu den in **■”*«■ 
§ 85, 89 erwähnten Stiftungen des öffmtlichen Rechtes. Wenngleich die Ab
grenzung zwischen beiden Arten der Stiftung eine unsichere ist, so würde es 
doch über den Rahmen des Bürgerlichen Gesetzbuchs hinausgehen, die Regelung 
auf die öffmtlichen Stiftungen auszudehnen. Aber auch die privattechtlichm 
Sttftungm fallm keineswegs ausschließlich in das Gebiet des bürgerlichen 
Rechtes. An der Begründung, der ordnungsmäßigen Verwaltung und dem 
Fortbestände der Stiftungen hat die Gesammtheit ein so erhebliches Interesse, 
daß auch das öffentliche Recht sie in weitem Umfang erfassen muß. Für den 
Entwurf kann es sich daher um eine erschöpfende reichsrechtliche Regelung 
des Stiftungsrechts nicht handeln.

Der Entwurf bestimmt zunächst die Erfordemiffe für die Enfftehung einer erfetmniie 
rechtsfähigen Stiftung (§§ 77, 80 bis 80, 88). Er stellt deren zwei auf: ein emfktSmg. 
Stiftungsgeschäft und staatliche Gmehmigung.

Das Erforderniß der Staatsgenehmigung enffpricht für den weitaus 
größtm Theil des Reichs dem geltenden Rechte (Prmß. A.L.R, II, 19 
§§ 33 ff. und §§ 1, 6 des Preuß. Gesetzes vom 23. Februar 1870; Art. 69 
der Bayer. Gemeindeordnung vom 29. April 1869; Süchs. Gesetzbuch § 52 und 
tz 6 des Sachs. Gef. vom 15. Juni 1868; §§ 1, 2 des Bad. Stiftungs
gesetzes vom 5. Mai 1870). Es rechtfertigt sich vor Allem durch die Natur 
des in Frage stehenden Rechtsakts. Das Stistungsgeschäst geht in seinm 
Wirkungen über die der Privatautonomie sonst gezogenen Grenzen wett hinaus.
Wenn die Rechtsordnung dem Einzelnen die außerordentliche Machtvollkommen- 
hett beilegt, eine Vermögensmaffe auf unbeschränkte Zeit einem bestimmtm 
Zwecke zu widmen, so geschieht dies, um Zwecke, welche dem Gemeinwohle 
bienen, dadurch zu fördern. Nicht zu Gunsten jedes beliebigen Zweckes kann 
dem Willm des Einzelnm diese Macht eingeräumt werdm. Da jedoch eine 
gesetzliche Fesfftellung der zulässigen Stiftungszwecke nicht angängig ist, so muß 
die Wirksamkeit des einzelnen Stistungsgeschästs von der Billigung des zu- 
ständigen Staatsorgans abhängig gemacht werden.

Das Stistungsgeschäst kann in einem Rechtsgeschäft unter Lebenden oder 
in einer Verfügung von Todeswegen bestehen. Für das Stistungsgeschäst 
unter Lebenden erfordert der Entwurf gerichtliche oder notarielle Beurkundung 
(§ 78, 81 Abs. 1), um die durch die Bedeutung des Geschäfts geforderte Ge
währ dafür zu schaffen, daß der Wille des Stifters hinreichend deutlich und 
vollständig festgestellt wird ^ Für daS durch Verfügung von Todeswegen 
errichtete Stifttmgsgcschüft crgiebt sich ein entsprechendes Formersorderniß aus 
den für solche Verfügungen geltenden allgemeinen Vorschriften.

1) Rach § 81 B.G.B. bedarf das Stiftungsgeschäft unter Lebenden nur der 
schristtichen Form. Die Reichstags-Kommission erblickte in dem Erfordernisse der 
staatlichen Genehmigung eine genügende Garantte für die Unzweiselhaftigkeit und 
Sicherheit der in dem Stiftung-geschäfte enthaltenen Willenserklärung, K.B. S. 23. 

asalfch, Denkschrift,. Sol». «. «.S B. 2
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In Bezug auf das Stistungsgcschüft unter Lebenden regelt der Entwurf 
ferner das Widerrufsrecht des Stifters und seiner Erben vor der Ertheilung 
der staatlichen Genehmigung sowie die Ueberlcitung des Stiftungsvermögens 
vom (Stifter auf die Stiftung (§ 78, 81 Abs. 2, § 79, 82), bezüglich des 
Stiftungsgeschäfts von Todeswegen die Verpflichtung des Nachlaßgerichts zur 
Einholung der staatlichen Genehmigung (§ 80, 83). Für den Fall, daß die 
Stiftung erst nach dem Tode des Stifters genehmigt wird, bestimmt sodann 
der § 81, 84 den Zeitpunkt, mit dem die Stiftung für die Zuwendungen des 
Stifters als entstanden gilt.

$orf«fiang. Hinsichtlich der Verfassung der Stiftungen soll aus dem oben angegebenen 
Grunde in Ermangelung reichsgesetzlicher Vorschriften zunächst das Landesgesetz 
und erst nach diesem das Stiftungsgeschüft maßgebend sein (§ 82, 85). Der 
Entwurf selbst (§ 83. 86) beschränkt sich darauf, die entsprechende Anwendung 
einzelner für die Vereine geltenden Vorschriften anzuordnen. Hierzu gehört 
insbesondere die Vorschrift des § 23, 26 Abs. 1 Satz 1, wonach jeder Verein 
einen Vorstand haben muß. Dieselbe soll für alle Stiftungen, also auch für 
diejenigen gelten, deren Verwaltung von einer öffentlichen Behörde geführt 
wird. Bei Stiftungen der letzteren Art versteht cs sich aber von selbst, daß 
der Vorschrift schon dann Genüge geschehen ist, wenn die Behörde die Stellung 
des Vorstandes einnimmt.

«iwjjfcn Auch die Regelung des Erlöschens und der Umwandlung der Stiftungen 
mi,ft im Allgemeinen den Landesgesetzen überlassen bleiben *). Ebenso ge
währt der Entwurf bezüglich der Frage, wem das Vermögen einer erloschenen 
Stiftung anfüllt, den Landcsgesetzen dadurch einen maßgebenden Einfluß, daß 
er in dieser Beziehung die Verfassung der Stiftung für cnffcheidend erklärt 
(§ 84, 88 Satz 1). Dagegen wird die Art der Ueberlcitung des Stiftungs
vermögens auf die Anfallberechtigtcn durch Bezugnahme auf die für Vereine 
gegebenen Vorschriften rcichsrcchtlich geregelt (§ 84, 88 Satz 2).

3. Juristische Personen Leo öffeutlichrn Rechtes.
Der Entivurf (§ 85, 89) erwähnt als juristische Personen des öffent

lichen Rechtes außer dem Fiskus und den öffentlichrechtlichen Körperschaften 
und Stiftungen besonders die Anstalten des öffentlichen Rechtes, weil sich 
nicht selten Zweifel darüber erheben, ob eine solche Anstalt den Körperschaften 
und Stiftungen zuzurechnen ist.

Der Entivurf beschränkt sich im Ucbrigcn darauf, für die juristischen 
Personen des öffentlichen Rechtes zwei für den bürgerlichen Verkehr wichtige 
Bestimmungen zu treffen.

Er erklärt zunächst im Anschluß an die neuere Rechffprechung die Vor
schrift des § 28, 31 über die Haftung eines Vereins für Handlungen seiner

1) Die Reichstags-Kommission war jedoch der Ansicht, daß zu einem solchen 
Vorbehalte, wie ihn Art. 85 des E. eines 6.(8. zum B G B. aussprach, kein genügender 
Grund vorliege. Sie nahm deshalb unter Streichung des erwähnten Art. 85 in das 
B.G.B. die Bestimmung des § 87 auf. K B- S. 24.
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Organe für entsprechend anwendbar. Diese Haftung bezieht sich jedoch nur 
auf solche zum Schadensersätze verpflichtende Handlungen, welche von dm 
Organen in Ausübung ihrer privatrechtlichen Vertretungsmacht vor- 
genommm werden. Die Frage, ob und inwieweit der Staat, die Gemeindm 
und andere Kommunalverbände auch für den von ihren Beamten in Aus
übung der ihnen anvertrauten öffentlichen Gewalt Dritten zugefügtm 
Schaden haften, gehört dem öffentlichen Rechte an; ihre Entscheidung muß 
daher den Landesgesetzen überlassen bleiben.

Auf die Körperschaften, Sttftungen und Anstalten des öffentlichen Rechtes 
soll ferner, soweit bei ihnen Konkurs zulässig ist, die Vorschrift des § 39, 42 
Abs. 2 entsprechende Anwendung finden, welche den Vorstand eines Vereins 
verpflichtet, im Falle der Ueberschuldung die Konkurseröffnung zu beanttagm.

Weitere Bestimmungen über die j urisfischen Personen des öffentlichen 
Rechtes hat der Entwurf nicht aufgenommen. Insbesondere erachtet er cs 
lediglich als Aufgabe des öffentlichen Rechtes, die Verfassung der seinem Be
reich angehörigen jurisfischcn Personen so zu gestalten, daß sie befähigt werden, 
durch geeignete Organe, soweit erforderlich, an dem privattechtlichen Verkehr 
Theil zu nehmen.

V. Rechtsgeschäfte.
1. IDiUtnemängrL

Der Entwurf hat den Einfluß der Willensmängel auf die Gülfigkeit der 
Rechtsgeschäfte nicht nach einer besfimmten Theorie geregelt, sondern lediglich 
uach praktischen Gesichtspuntten, welche den verschiedmm in Betracht kommendm 
Interessen thunlichst gerecht werden.

An erster Stelle behandelt der Entwurf den Fall des geheimm Vor
behalts (§ 112, 116). Durch einen solchen Vorbehalt wird die Gülfigkeit der 
Willenserklärung im Allgemeinen nicht berührt, weil dem Erklärmden nicht 
gestattet werden darf, seine Erklärung durch Berufung auf eigene Arglist zu 
entkräften. Diese Regel gilt für Willenserklärungen, die nicht einem Anderm 
gegenüber abzugeben sind, insbesondere auch für letztwillige Verfügungen, aus
nahmslos. Abweichend behandelt der Entwurf die Willenserklärungen, die 
einem Anderen gegenüber abzugeben sind. Diese auch sonst vielfach hervor- 
gehobene Art der Willenserklärungen umfaßt sowohl einseifige, einem Anderen 
gegenüber abzugebende Erklärungen, wie z. B. die Kündigung, die Mahnung, 
als auch Vertragserklärungen. Eine derarfige Erklärung ist nichfig, wenn der 
Andere den geheimen Vorbehalt gekannt hat, weil dann die Möglichkeit einer 
Täuschung und Schädigung des Anderen ausgeschlossen ist. Die Ausnahme
bestimmung gilt jedoch nicht für die Eheschließung. Unter die Vorschriften 
des § 112, 116 fällt übrigens auch eine Willenserklärung, die zum Scherze, 
aber mit der Absicht, den Anderen über den Mangel der Ernstlichkeit zu 
täuschm, abgegeben ist.

Nach § 113, 117 Abs. 1 ist eine gegenüber einem Anderm abzugebmde 
Willenserklärung, die mit dessen Einverständniß nur zum Scheine abgegeben
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wird, nichtig. Die Vorschrift erleidet eine Ausnahme nur bei der Eheschließung. 
Die Mchtigkeit des Scheingeschäfts kann von den Parteien sowohl gegen ein
ander, als auch gegenüber Dritten geltend gemacht werden; nicht minder 
können sich Dritte darauf berufen. Gutgläubige Dritte, die im Verttauen 
auf die Güttigkeit des Scheingeschästs von dem Scheinerwerber ein Recht ein
geräumt erhalten haben, werden geschützt nach Maßgabe der Vorschriften zu 
Gunsten derjenigen, die Rechte von einem Richtberechttgten herleiten, namentlich 
also durch den Gundsatz des öffentlichen Glaubens des Grundbuchs (§§ 876, 
898, 877, 893) und durch die Vorschriften über den redlichen Erwerb von 
beweglichen Sachen und von Rechten an solchen (§§ 916, 932 bis 920, 936, 
1015, 1032, 1190, 1207). Einen besonderen Schutz gewährt der § 399. 405 
im Anschluß an das Französische und Schweizerische Recht dem Gnuerbe einer 
zum Scheine begründeten Forderung, falls eine Urkunde über die Schuld von 
dem Schuldner ausgestellt und die Forderung unter Vorlegung der Urkunde 
abgetreten ist. Die Gültigkeit eines durch das Scheingeschäft verdeckten anderen 
Rechtsgeschäfts bestimmt sich nach den für das letztere Rechtsgeschäft geltenden 
Vorschriften (§ 113, 117 Abs. 2).

e<t«iu.i.i». Der § 114, 118 betrifft die nicht ernstlich gemeinten Willenserklärungen, 
die in der Ermattung abgegeben werden, der Mangel der Ernstlichkeit werde 
nicht verkannt werden, insbesondere den Fall einer scherzweise abgegebenen 
Erklärung, bei welcher der Erklärende glaubt, der Scherz werde verstanden, 
sowie den Fall des mißlungenen Scheingeschästs, bei welchem der Erklärende 
die Kenntniß seiner Absicht, ein Scheingeschäft vorzunehmen, und das Ein- 
verständniß mit dieser Absicht bei dem anderen Theile irtthümlich voraussetzt. 
Erklärungen dieser Att sind nichüg. Aus Gründen der Billigkeit und mit 
Rüch'icht auf die Verkehrssicherheit verpflichtet jedoch der § 118, 122 den Er
klärenden, auch wenn ihm ein Verschulden nicht zur Last fällt, bei der gegenüber 
einem Anderen abzugebenden Erklärung dem Anderen, bei sonstigen Erklärungen 
jedem Dritten den Schaden zu ersetzen, welchen derselbe dadurch erleidet, daß 
er auf die Gülttgkeit der Erklünmg vertraut hat. Die Ersatzpslicht soll in
dessen nicht über den Bettag desjenigen hinausgehen, ivas der Geschädigte 
im Falle der Gülttgkeit der Erklünmg wegen Nichterfüllung der Verbindlichkeit 
würde verlangen können. Sie ist ausgeschlossen nicht nur, wenn der Ge
schädigte den Mangel her Ernstlichkeit der Erklärung gekannt, sondern auch 
dann, wenn er ihn in Folge von Fahrlässigkeit nicht gekannt hat.

Irrthum. Im § 115, 119 regelt der Entwurf den prakttsch wichttgsten der hier in 
Bettacht kommenden Fälle, den des Irrthums. Die Rüch'icht auf die Sicher
heit des rcchtsgcschüftlichcn Verkehrs läßt nicht zu, jedem bei einer Willens- 
erklänmg untergelaufcnen Irrthum Einfluß auf die Gülttgkeit der Erklärung 
beizulegen. Nach dem Entwürfe soll demgemäß nur ein Jrrthtim über den 
Inhalt der Erklärung sowie der Umstand Beachtung finden, daß der Er
klärende eine solche Erklärung, wie er sic abgegeben hat, überhaupt nicht 
abgeben wollte; ein Fall der letzteren Art liegt z. B. vor, rnenn der Erklärende 
sich verspricht, verschreibt oder vergreift. Die Frage, ob der Irrthum einen 
Punkt betrifft, der zum Inhalte der Erklärung (im Gegensatze zu einem bloßen
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Beweggründe) gehört, bleibt im Allgemeinen der Auslegung überlassen. Zur 
Abschneidung von Zweifeln spricht jedoch der Entwurf besonders aus, daß ein 
Irrthum über solche Eigenschaften der Person oder der Sache, die im Verkehr 
als wesentlich angesehen werden, als Irrthum über dm Inhalt der Erllärung 
gilt. Die Berüch'ichtigung eines solchen Irrthums entspricht der neuerm Rechts
entwickelung, wie diese in der Gesetzgebung (vergl. Preuß. AL.R. I, 4 §§77, 
81, 82) und in der gemeinrechtlichen Praxis Ausdruck gefunden hat.

Auch innerhalb der bezeichneten Grenzen soll jedoch ein Irrthum auf die 
Gültigkeit der Willenserklümng lediglich dann von Einfluß sein, wenn an
zunehmen ist, daß der Irrende die Erklärung bei Kenntniß der Sachlage und 
bei verständiger Würdigung des Falles nicht abgegeben haben würde. Nur 
unter dieser Voraussetzung liegt eine wesentliche, des Schutzes bedürftige Ver
letzung der Interessen des Irrenden vor.

Als Rechtsfolge eines hiernach wesentlichen Irrthums sieht der Entwurf 
im Einklänge mit dem in den Gebieten des Preußischen Allgemeinen Landrechts 
(I, 5 §§ 186 ff.) und des Code civil (Art. 1117, 1304) geltenden Recht An
fechtbarkeit der Willenserklümng, nicht Nichtigkeit vor. Von der Entscheidung des 
Irrenden hängt es also ab, ob die Erklärung gültig ist oder nicht (vergl. §§ 138, 
142, 140, 144). Seinem Interesse entspricht die Anfechtbarkeit besser als die 
Nichtigkeit; daß er zur Herbeiführung der Ungültigkeit eine Anfechtungserklärung 
abgeben muß, ist keine unbillige Zumuthung. Ebensowenig kann sich aber der 
Gegner des Irrenden beschweren, wenn die von ihm für gültig gehaltene 
Willenserklärung mangels Anfechtung auch gültig bleibt. Nur insofern wird 
durch die Anfechtbarkeit der Gegner des Irrenden berührt, als sie einen Zustand 
der Ungewißheit über die Gültigkeit der Willenserklärung herbeiführt, dessen 
Beendigung vom Willen des Irrenden abhängt. Der Dauer dieses Zustandes 
setzt jedoch die Vorschrift eine Schranke, daß die Anfechtung ohne schuldhaftes 
Zögem erfolgen muß, nachdem der Irrende von dem Irrthume Kmntniß 
erlangt hat, widrigenfalls er das Anfechtungsrecht verliert. Die Anfechtung 
ist ausgeschlossen, wmu seit der Abgabe der Willmserklämng dreißig Jahre 
verstrichm sind (§ 117, 121).

Macht der Irrende von dem Anfechtungsrechte Gebrauch, so verpflichtet 
ihn der Etttwurf, und zwar im Anschluß an die neuere Rechtsentwickelung 
ohne Unterschied, ob der Irrthum verschuldet war oder nicht, aus gleichem 
Grunde und in demselben Umfange zum Schadensersätze wie den, welcher eine 
Erklärung der im § 114, 118 bezeichneten Art abgegeben hat (§ 118, 122).

Die fraglichen Vorschriften über die Anfechtung wegen Irrthums gelten 
für alle Willenserklärungen. Nur bezüglich der Eheschließung und der letzt
willigen Verfügungen ist der Einfluß des Irrthums durch besondere Be
stimmungen geregelt.

Unter der gleichen Voraussetzung wie eine irrthümlich abgegebene Willens- 
erKärung kann auch eine solche Willenserklümng angefochten werden, die durch 
die zur Uebermittelung verwendete Person oder Anstalt unrichtig übermittelt 
ist (§ 116, 120). Die Vorschrift umfaßt neben der mündlichen Bestellung 
der Erklärung durch einen Boten die für den heutigen Verkehr wichüge Ueber-
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Mittelung durch eine Telegraphen- oder Fernsprechanstalt. Auch im Uebrigen 
gelten für die megen unrichtiger Uebermittelung anfechtbare Willenserllämng 
die gleichen Grundsätze wie für die wegen Irrthums anfechtbare. Insbesondere 
erfordert auch hier das Verkehrsbedürfniß die von einem Verschulden unabhängige 
Ersatzpflicht des Urhebers der Erklärung, falls er sein Anfechtungsrecht ausübt. 
Die Ersatzpflicht soll jedoch nicht eintreten, wenn die Unrichtigkeit der Ueber
mittelung ihren Gmnd in höherer Gewalt hat (§ 118 Abs. 2 Satz 2)1). Diese 
Ausnahme entspricht den Vorschriften, welche für andere Fälle einer Ersatz
pflicht ohne Verschulden gegeben sind (vergl. u. A. § 1 des Gesetzes, betreffend 
die Verbindlichkeit zum Schadensersatz für die bei dem Betriebe von Eisen
bahnen u. s. w. herbeigeführten Tödtungen und Körperverletzungen, vom 7. Juni 
1871, Reichs-Gesetzbl. S. 207), und rechtfertigt sich durch die Erwägung, daß 
das Eingreifen höherer Gewalt ein in der Natur der menschlichen Verhält
nisse begründetes, unabwendbares Ereigniß ist, welches der davon Bettoffene 
tragen muß.

An letzterer Stelle werden (§§ 119, 123, 120, 124) die Fülle geregelt, 
in denen Jemand zur Abgabe einer Willenserklärung durch arglistige Täuschung 
oder Drohung widerrechtlich bestimmt worden ist. In den Mitteln, welche 
dem Getäuschten oder Bedrohten zur Beseitigung der nachtheiligen Wirkungen 
seiner Erklämng zur Verfügung gestellt werden, gehen die geltenden Rechte 
auseinander. Der Entwurf schließt sich dem Ergebnisse nach der Mehrzahl 
der neueren Gesetzgebungen (Preuß. AL.R. I, 4 §§ 31 ff., 84 ff., 5 §§ 186 ff.; 
Code civil Art. 1117; Schweizer. Obligationenrecht Art. 24, 26) an, indem 
er den widerrechtlich Beeinflußten nicht auf einen obligatorischen Anspruch 
beschränst, sondern ihm die Befugniß giebt, die Willenserllämng anzufechten 
(§ 119, 123 Abs. 1). Nur so erhält der Getäuschte oder Bedrohte einen aus
reichenden Schutz. Die Anfechtung hat. wie in allen Fällen, in denen der 
Entwurf ein Anfechtungsrecht gewühtt, die Wirkung, daß die Willenserklärung 
als von Anfang an nichtig anzusehen ist (§ 138, 142 Abs. 1). Der frühere 
Rechtszustand wird also von Rechtswegen wiederhergestellt; ist z. B. Eigenthum 
an einer beweglichen Sache oder eine Forderung übertragen, so fallen diese 
Rechte mit der Anfechtung an den Anfechtenden zurück, ohne daß es einer 
Rücküberttagung bedarf. Die Anfechtung wirkt auch gegen Dritte, die in bet 
Zeit zwischen der Vornahme des Rechtsgeschäfts und der Anfechtung den auf 
Gmnd des anfechtbaren Rechtsgeschäfts übertragenen Gegenstand oder ein Recht 
an demselben erworben oder sonst sich mit einer der Parteien anläßlich der 
durch das anfechtbare Geschäft geschaffenen Rechtslage auf Rechtsgeschäfte ein
gelassen haben. Der Schutz gutgläubiger Dritter ergiebt sich auch hier aus 
den Vorschriften zu Gunsten derjenigen, die Rechte von einem Nichtberechtigten 
herleiten.

Eine Einschränkung erfährt die Anfechtbarkeit wegen arglistischer Täuschung 
bei Erklämngen, die einem Anderen gegenüber abzugeben waren. Mag auch

1) Dieser Satz ist gestrichen (vergl. B.G.B. § 122), weil die Sicherheit deS Ver
kehr» erfordere, daß der Beschädigte in allen Fällen ein Recht auf Schadensersatz 
habe. ft.«. S. 36.
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vom Standpunkte des Getäuschten es gleichgültig sein, von wem die Täuschung 
ausgeht, so erfordert immerhin die billige Rücksicht auf den Empfänger der 
Erklämng, daß wegen der von einem Drittm verübten Täuschung die An
fechtung nur zugelassen wird, wenn der Empfänger die Täuschung kannte ober 
kennen mußte (§ 119, 123 Abs. 2 Satz 1). Hat jedoch, wie dies insbesondere 
bei einem Vertrage zu Gunsten Dritter der Fall ist, ein Anderer als der 
Empfänger der Erklärung aus dieser unmittelbar ein Recht erworben, so soll, 
auch wenn der Empfänger die Täuschung weder kannte noch kennen mußte, 
die Erklämng dem Anderen gegenüber, sofern dieser die Täuschung kannte 
oder kennen mußte, insoweit anfechtbar sein, als durch die Erklämng das Recht 
des Anderen begründet worden ist (§ 119, 123 Abs. 2 Satz 2). Auf dm 
Fall der von einem Dritten verübten Drohung dehnt der Entwurf in Ueber* 
einstimmung mit fast allen geltenden Gesetzen (Preuß. A.L.R. I, 4 § 42; Code 
civil Art. 1111; Sächs. Gesetzbuch § 832) die Ausnahmevorschristen nicht aus. 
Gegen eine solche Ausdehnung spricht namentlich die Erwägung, daß Drohungen 
erfahmngsmäßig nicht selten von Einzelnen im Interesse einer Mehrheit an* 
gewmdet werden, und daß derjmige, der sich durch eine solche Drohung zu 
Zugeständnissen an eine größere Anzahl von Personen hat bestimmen lassen, 
in eine höchst ungünstige Lage kommm würde, falls er jeder dieser Personen 
ihre Kenntniß oder verschuldete Unkmntniß der Drohung nachweism müßte.

Auch die Anfechtbarkeit wegm Täuschung oder Drohung bedarf zeitticher 
Begrmzung (vergl. Code civil Art. 1304). Der Entwurf stellt zu diesem 
Zwecke zwei Ausschlußfristen auf, eine einjährige, die mit der Entdeckung der 
Täuschung oder dem Aufhören der Zwangslage beginnt, und eine dreißig
jährige von der Abgabe der Willmserklämng an laufende (§ 120, 124). Hat 
der Getäuschte oder BÄrohte durch Versäumung der einjährigen Frist daS 
Anfechtungsrecht verlorm, so bleibt chm noch der Schadensersatzanspmch, der 
chm aus der widerrechtlichen Täuschung oder Dwhung nach dm Vorschristm 
über die Haftung aus unerlaubtm Handlungen (§§ 807, 828, 810, 896) er
wächst. und auch nach der Verjährung dieses Anspmchs (vergl. § 836, 869) 
kann er, wenn aus der widerrechtlich herbeigeführtm Willmserklämng für ihn 
eine Verpflichtung gegenüber dem Urheber der Täuschung oder Drohung ent
standen ist, die Erfüllung derselbm dauemd verweigem (§ 837, 853).

An besondere, engere Vomussetzungm ist die Anfechtung wegm arglistiger 
Täuschung in Betteff der Eheschließung geknüpft. Im Uebrigm geltm die 
Vorschriften der §§ 119, 128, 120, 124 für alle Willenserklärungen. Bei 
dm letztwilligm Verfügungen ist die Anfechtbarkeit wegen arglistiger Täuschung 
durch die erweiterte Anfechtbarkeit wegen Irrthums gedeckt und deshalb nicht 
besonders erwähnt.

L. Form der Kechtsgeschäste.
Für den Entwurf ist die Stellungnahme zu der Frage, ob die Gültigkeit 

der Rechtsgeschäfte der Regel nach von der Beobachtung einer gesetzlich öor*8«TO,f"iW*- 
geschriebenen Form abhängig gemacht werden soll, durch das bisherige Vorgehen 
der Reichsgesetzgebung gegeben. Das Handelsgesetzbuch hat den Gmndsatz der
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Xöirtunfl 
von Korm- 

mängeln.

Schriftform.

Formfreiheit bereits zur Geltung gebracht, und der Handelsverkehr kann ihn 
nicht missen. Die Einführung der entgegengesetzten Vorschrift für den all
gemeinen bürgerlichen Verkehr würde Verwirrung und Rcchtsunsicherheit mit 
sich bringen. Die Civilprozeßordnung ferner (§ 14 Nr. 2 des Einführungs
gesetzes) hat die Vorschriften des Französischen Rechtes, welche die Beweisbar
keit der Rechtsgeschäfte von der Beobachtung einer besonderen Form abhängig 
machen, verworfen und damit auch den in diesen Vorschriften liegenden mittel
baren Zwang zur schriftlichen Vornahme der Rechtsgeschäfte abgelehnt. Ter 
Entwurf entscheidet sich hiernach in Uebereinstimmung mit dem Gemeinen und 
dem Sächsischen Rechte für den Grundsatz der Formfrcihcit. Die Verwerfung 
des Formzwangcs als Regel hindert aber nicht, daß für einzelne Rechtsgeschäfte 
sowie für einzelne Arten von Rechtsgeschäften eine Form vorgeschrieben wird. 
Ebenso wie durch das Gesetz können Ausnahmen von der Regel der Form
freiheit auch durch Rechtsgeschäft bestimmt werden.

Die Nichtbeachtung einer gesetzlich vorgeschriebenen Form hat in Er
mangelung einer abweichenden Bcsttmmung Nichtigkeit des Rechtsgeschäfts zur 
Folge. Die gleiche Folge soll nach der vom Entwurf aufgestellten Auslcgungs- 
regel auch bei Verabsäumung der durch Rechtsgeschäft bestimmten Form ein
treten (§ 121, 125).

Von den einzelnen Formen, die der Entwurf kennt, macht er nur die 
Schriffform, die gerichtliche oder notarielle Beurkundung und die öffentliche 
Beglaubigung zum Gegenstand allgemeiner Vorschriften.

Die Erfordernisse der gesetzlichen Schriffform sind (§ 122,126 Abs. 1) 
im Wesentlichen so geregelt, daß das aufzunehmende Schriftstück eine voll be
weisende Privaturkundc im Sinne des t? 381, 416 der Civilprozeßordnung 
darstellt. Unter diesem Gesichtspunkte wird eigenhändige Unterzeichnung der 
Urkunde durch den Aussteller mittelst Namensuntcrschrift ober gerichtlich ober 
notariell beglaubigten Handzeichens gefordert.

Für die Vorschriften des § 122, 126 Abs. 2 über die Erfordernisse der 
durch Gesetz für einen Vertrag vorgeschriebenen Schriffform bietet der Ent
wurf selbst einen Anwendungsfall im § 559, 566; int Ucbrigcn dienen sie 
zur Ergänzung anderer Gesetze, die ohne nähere Bestimmung eine solche Fornr 
vorschreiben. Tie den allgemeinen Grundsätzen cnffprcchendc Regel, daß die 
Unterzeichnung der Parteien auf derselben Urkunde erfolgen muß, wird nach 
dem Vorbilde des § 825 des Sächsischen Gesetzbuchs mit Rüchicht auf das 
Verkehrsbedüffniß und die Verkehrssitte dahin erweitert, daß es genügt, wenn 
mehrere gleichlautende Urkunden aufgenommen und jede Partei die für die 
andere Pattei bestimmte Urkunde unterzeichnet. Aus diesen Vorschriften folgt, 
daß — abweichend von dem Preußischen Allgemeinen Landrechte (I, 5 § 142) 
— der Briefwechsel als solcher zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen 
Schriffform nicht geeignet ist. Vom Standpunkt einer Gesetzgebung, die nur 
in seltenen Ausnahmefällen mit Rüchicht auf die besondere Wichtigkeit des 
abzuschließenden Vettrags die Schriffform verlangt, kann ein Bedürfniß für 
die Zulassung brieflichen Abschlusses nicht anerkannt werden. Auch wird ein 
wesentlicher Zweck der ausnahmsweise erforberten Schriffform, nämlich die
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unzweideutige Feststellung des wirllich erzielten Vertragsschlusses, durch Brief
wechsel nicht erreicht, da dieser nicht fetten über den Umfang der Willens
übereinstimmung und den Inhalt der Vereinbarungen Zweifel übrig läßt.

Wird durch Rechtsgeschäft schriftliche Form bestimmt, so verfolgen 
die Parteien damit muthmaßlich gleiche Zwecke, wie sie der Gesetzgeber bei 
der Aufftellung dieses Erfordernisses im Auge hat. Es rechtfertigt sich daher 
die Auslegungsregel, daß die an die gesetzlich vorgeschriebene Schristform ge
stellten Anforderungen auch für die rechtsgeschäftlich bestimmte gelten sollen 
(§ 123, 127 Satz 1). Eine Erleichterung erscheint bei der letzteren nur in 
Betreff des Ersatzes der Schriftform durch telegraphische Uebermittelung ge
boten. Soweit das Gesetz schriftliche Form vorschreibt, besteht kein Bedürfniß 
für die Zulassung dieses Ersatzmittels; sie würde auch den Zwecken der Form- 
vorschrift zuwiderlaufen. Dagegen entspricht es bei gewillkürter Schriftform 
dem Bedürfnisse des Verkehrs und dem muthmaßlichen Parteiwillen, daß die 
telegraphische Uebermittelung zur Wahrung der Form genügt (§ 123 Satz 2,
127 Satz 2, 1. Halbsatz)1). Zu ihrer Wirksamkeit ist nur erforderlich, daß das 
Telegramm den Urheber der Erklärung erkennen läßt und wirllich von ihm 
herrührt; darauf, daß er selbst die Aufgabeschrist unterzeichnet hat, kommt es 
nicht an. Nur insofern wird die telegraphische Uebermittelung der regelmäßigen 
Parteiabsicht nicht gerecht, als sie dem Empfänger der Erllämng nicht eine 
voll beweisende Urkunde verschafft. Dem Empfänger muß daher der Anspmch 
auf Ertheilung einer den gesetzlichen Anforderungen genügenden Urkunde vor
behalten bleiben (§ 123 Satz 3, 127 Satz 2, 2. Halbsatz).

Die auf die gerichtliche oder notarielle Beurkundung eines Vertrags etd*«#* 
bezügliche Vorschrift des § 124, 128 bezweckt, die Erfordernisse, welche sich ggjjg®* 
für diese Form aus den allgemeinen Grundsätzen über die Bertragschließung *»*•' 
ergeben würden, int Interesse des Verkehrs zu erleichtern. Es soll zur 
Wahrung der Form genügen, daß der Vertragsantrag gerichtlich oder notariell 
beurkundet und sodann die Erllärung der Annahme des beurkundeten Antrags 
in gleicher Art beurkundet wird; der Beurkundung des wetteren für den Ver
tragsschluß wesentlichen Erfordernisses, daß die Erllärung jeder Partei mit 
deren Willen der anderen Partei zugegangen ist, bedarf es dagegen nicht.

In Betreff der durch Gesetz vorgeschriebenen öffentlichen Beglaubigung Dtflgume 
einer Erllärung stellt der § 125, 122 klar, daß Gegenstand der Beglaubigung 
die Unterschrift oder das Handzeichen des Erllärenden unter der schriftlich 
abgefaßten Erllärung ist. Bei einer mittelst Handzeichens unterzeichneten Er
llärung soll, ebenso wie nach der für die gesetzliche Schriftform geltenden Vor
schrift des § 122, 126 Abs. 1, gerichtliche ober notarielle Beglaubigung er
forderlich und genügend sein. Im Uebrigen bleibt bis zum etwaigen Erlasse 
reichsgesetzlicher Vorschriften der Landesgcsetzgebung vorbehalten, die Zuständig
keit und das Verfahren für die Beglaubigung zu regeln.

1) Im BG.B. § 127 Satz 2 ist zur Wahrung der durch Rechtsgeschäft be
stimmten schriftlichen Form bei einem Bertrage ferner der Briefwechsel für ge
nügend erklärt. KB. S. 38, 39.
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Vertrags-
antrug.

Annahme.

3. Vertrag.
Tic Bestimmungen über den Pertragsantrag und dessen Annahme 

schließen sich im Wesentlichen an die bewährten Vorschriften des Handels
gesetzbuchs an.

Dies gilt zunächst von der auch dem Preußischen Allgemeinen Land
recht (I, 5 §§ 90 ff.) entsprechenden Vorschrift des § 141, 145 des Entwurfes, 
wonach der Antragende an seinen Antrag gebunden ist, sofern er nicht die Ge
bundenheit ausgeschlossen hat. Ter von der herrschenden Auffassung des Ge- 
ntcincn und des Französischen Rechtes, in der Haupffache auch von dem § 810 
des Sächsischen Gesetzbuchs vertretene abweichende Standpunkt, nach welchem 
der Vcrtragsantrag bis zur Annahme widerrufen werden kann, erscheint mit 
den Bedürfnissen des Verkehrs nicht vereinbar.

Die Gebundenheit des Antragenden beschränkt sich ihrem Zwecke gemäß 
auf die dem Antragsempfänger zur Erklärung über den Antrag verstattete Zeit. 
Der Anttag erlischt daher außer durch Ablehnung auch mangels rechtzeittger 
Annahme dergestalt, daß er nicht mehr wirksam angenommen werden kann 
(§ 142, 146). Die Dauer der Annahmefrist kann der Anttagendc selbst be
stimmen (§ 144, 148).

Ist eine solche Bestimmung nicht getroffen, so muß der Anttag, wenn 
er einem Anwesenden gemacht worden ist, sofort angenommen werden (§ 143, 
147 Abs. 1 Satz 1, vergl. Art. 318 des Handelsgesetzbuchs). Diese der Auf
fassung des Verkehrs cnffprechcnde Vorschrift soll nach dem Entwurf ins
besondere auch für einen mittelst Fernsprechers von Person zu Person gemachten 
Anttag gelten (§ 143, 147 Abs. 1 Satz 2). Bei der wachsenden Bedeutung 
des Femsprcchverkehrs empfiehlt sich eine ausdrückliche Bcsümmung dieser Art 
zur Beseitigung von Zweifeln.

Ist der Berttagsantrag einem Abwesenden gemacht, so dauert die gesetz
liche Annahmefrist nach dem Entwürfe, der auch hierin dem Handelsgesetzbuche 
(Art. 319) und dem Grundgedanken des Preußischen Rechtes (A.L.R. I. 5 
§§ 96 ff.) folgt, bis zu dem Zeitpunkt, in welchem der Anttagende den Ein
gang der Antwott unter regelmäßigen Umständen erwarten durfte (§ 143,147 
Abs. 2). Die Mannigfaltigkeit der in Bettacht kommenden Fülle gestattet nur 
eine derartige allgemeine Bestimmung der Frist. Dieselbe wird aber im 
einzelnen Falle sowohl für die Bcthciligten wie für den Richter einen hin
reichend festen Maßstab der Beurtheilung bieten.

Eine Annahmc-Erftärung, die dem Auttagenden nach dem Ablaufe der 
Annahmefrist zugeht, ist als solche unwirffam. Ist sie aber rechtzeittg abgesandt 
worden und nur in Folge unregelmäßiger Beförderung verspätet eingegangen, 
so erfordern Treu und Glauben, daß der Anttagende, wenn ihm der Grund 
der Verspätung erkennbar ist, dem Annehmenden die Verspätung anzeigt, sofern 
er cs nicht schon vor dem Eingänge der Annahme-Erklärung gethan hat. 
Wird die Absendung der Anzeige von ihm schuldhast verzögctt, so muß die 
Annahme als nicht verspätet behandelt werden; eine bloße Verpflichtung des 
Anttagenden zum Schadensersätze würde dem Bedürfnisse des Verkehrs nicht
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genügen (§ 145, 149, bergt. Art. 319 Abs. 2 des Handelsgesetzbuchs). Im 
Uebrigen gilt eine verspätete Annahme als neuer Antrag (§ 146, 160 Abs. 1).
Eine Annahme unter Aenderungen gilt als eine mit einem neuen Antrage 
verbundene Ablehnung (§ 146, 150 Abs. 2, vergl. Art. 322 des Handels
gesetzbuchs).

Die Frage, in welchen Fällen eine stillschweigende Annahme-Erllärung 
dem Antragenden gegenüber zulässig ist, hat der Entwurf nicht aus
drücklich geregelt. Dagegen war eine Bestimmung darüber nothwendig, unter 
welchen Voraussetzungen für das Zustandekommen des Vertrags eine Annahme- 
Erklärung dem Antragenden gegenüber gar nicht erforderlich ist. In 
Ermangelung einer besonderen Vorschrift würde die allgemeine Bestimmung 
des § 126, 130 Abs. 1 Satz 1 gelten, die Annahme also erst mit dem Zeit
punkte wirksam werden, in welchem die Annahme-Erklämng dem Antragenden 
zugeht. Diese Regel paßt jedoch nicht für die häufig vorkommenden Fälle, 
in denen eine Erklärung der Annahme dem Antragenden gegenüber nach der 
Verkehrssitte nicht zu erwarten ist oder der Antragende auf sie verzichtet hat.
Es gehören hierher z. B. Kaufanträgc in Form von Bestellungen, bei denen 
der Antragende sofortige Leistung erwartet, ebenso solche, bei welchen die vom 
Antragenden zum Verkauf angebotene Sache mit dem Antrage zugleich zu
gesendet wird. Eine angemessene Beurtheilung derartiger Fälle ermöglicht der 
§ 147, 151. Der Entwurf beschränkt sich auch hier auf eine Bestimmung 
grundsätzlicher Natur, um einer den Umständen des einzelnen Falles ange
messenen Entscheidung keine Schwierigkeiten zu bereiten. Auf einem dieser 
Besttmmung verwandten Gedanken beruht die Vorschrift, welche der § 148,
163 für den Fall giebt, daß ein Vertrag ohne gleichzeittge Anwesenheit beider 
Theile gerichtlich oder notariell beurkundet wird.

Ueber ben Zeitpunkt, in welchem der Vertrag zu Stande kommt, trifft ”"*««• 
der Entwurf keine besondere Besttmmung, sondem beläßt es bei dem, was sich 
aus 126, 130 Abs. 1 Satz 1 und den §§ 147, 151, 148, 158 ergiebt. Eine 
Abweichung Hiewon ist weder durch die Billigkett noch durch ein prakttsches 
Bedürfniß geboten. Es ist daher insbesondere auch die Vorschrift des Art. 321 
des Handelsgesetzbuchs nicht übemommen. •

Die Besttmmung, wonach das Zustandekommen des Vertrags regelmäßig 
nicht dadurch gehindert wird, daß der Antragende vor der Annahme stirbt 
oder nach § 100, 104 Nr. 2, 3 geschäftsunfähig wird (§ 149, 158), entspricht 
der mit Vertragsanträgen gewöhnlich verbundenen Absicht und dem Verkehrs
bedürfnisse (vergl. auch Art. 297 des Handelsgesetzbuchs).

Die §§ 150, 154 bis 153, 157 enthalten Auslegungsregeln. Der § 150, *”«£eeng 
154 betrifft den Fall, daß die Parteien sich zwar über die nach dem Gesetze ®ttW- 
zum Wesen des beabsichtigten Vertrags gehörenden Punkte, aber noch nicht 
über alle Punfte, über die nach der Erklärung der Parteien oder auch nur 
einer von ihnen eine Vereinbawng getroffen werden soll, geeinigt haben, so
wie den Fall, daß eine Beurkundung des beabsichtigten Vertrags verabredet 
worden, aber noch nicht erfolgt ist. In beiden Fällen soll nach dem Vor
gänge des Preußischen Allgemeinen Landrechts (I, 5 § 125) und des Badischen
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Landrechts (Satz 1340 c) entsprechend der muthmaßlichen Absicht der Parteien 
der Vertrag im Zweifel als noch nicht geschlossen angesehen werden, und 
zwar im ersten Falle auch dann, wenn die Punkte, über welche die Parteien 
sich geeinigt haben, aufgezeichnet sind, also eine sogenannte Punktation vor
liegt. Im Anschlüsse hieran wird (§ 151, 155) der Fall geregelt, daß die 
Parteien irrthümlich die erforderliche Einigung als erzielt, den Vertrag daher 
als geschlossen ansehen. Dem Interesse des Verkehrs an thunlichstcr Auf
rechterhaltung der Verträge würde cs widerstreiten, wenn auch hier die Ver
einbarung ausnahmslos als unwirksam behandelt würde. Das Vereinbarte 
muß vielmehr gelten, falls der Punkt, über den eine Einigung noch nicht er
folgt ist, sich im Sinne der Parteien als so unwesentlich darstellt, daß anzu
nehmen ist. sie würden den Vertrag geschlossen haben, selbst wenn sic sich 
des Mangels der Einigung über den Punkt bewußt gewesen wären.

Schließlich stellt der Entwurf (§ 153, 157) den wichtigen Grundsatz auf. 
daß Verträge so auszulegen sind, wie Treu und Glauben mit Rücksicht auf 
die Verkehrssitte cs erfordern. In Verbindung mit der Vorschrift des § 129, 
133, daß bei der Auslegung einer Willenserklärung der wirkliche Wille zu 
erforschen und nicht an dem buchstäblichen Sinne des Ausdrucks zu haften 
ist, wird jener Grundsatz dahin wirken, daß der Richter das ganze durch einen 
Verttag begründete Rechtsverhältnis) den Bcthciligtcn gegenüber nach seinem 
wahren Inhalte zur Geltung bringt.

4. Vertretung, Vollmacht.
In Uebereinstimmung sowohl mit dem Gemeinen Recht als auch mit 

allen neueren Gesetzgebungen erkennt der Enttvurf der Regel nach Vcrttettmg 
als zulässig an. Im vermögeusrechtlichen Verkehr erleidet diese Regel nur 
insoweit Ausnahmen, als die Natur einzelner Willenserklärungen cs mit sich 
bringt. Dagegen ist im Familicnrccht und im Erbrechte für eine Reihe von 
Rechtsgeschäften mit Rücksicht auf die höchstpersönliche Natur der bei ihnen 
zu treffenden Entschließungen eine Pcrttctung gesetzlich ausgeschlossen.

Der Entivurs handelt im fünften Titel des dritten Abschnitts zuerst von 
der Vcrttctung vermöge einer dem Vcttrctcr zustehenden Vertretungsmacht. 
Die letztere kann auf Gesetz beruhen oder durch Rechtsgeschäft ertheilt sein; 
im zweiten Falle bezeichnet der Entwurf (§ 162, 166 Abs. 2) sie als Voll
macht. Die §§ 160, 164 bis 162, 166 Abs. 1 beziehen sich auf die Vcr- 
tretung mit Vertretungsmacht im Allgemeinen, der § 162, 166 Abs. 2 und 
die §§ 163, 167 bis 172, 176 auf die Vertretung kraft Vollmacht. In den 
§§ 173, 177 bis 176, 180 wird die Vertretung ohne Verttetungsmacht ge
regelt, während die besondere Vorschrift des § 177, 181 sich auf beide Arten 
der Vertretung bezicht.

»«ttetunii Der § 160, 164 bestimmt im Allgemeinen die Erfordernisse und die 
strtKüing«. Wirkungen der Vertretung mit Vcrtretungsmacht (Abs. 1). In ersterer Hinsicht 

mad,t' ist, wie bei jeder Vertretung, die Kundgebung des Willens, in fremdem 
Namen zu handeln, wesentlich. Ist diese Kundgebung unterblieben, so kann 
mit Rücksicht auf die Verkehrssicherheit der Mangel des Willens, im eigenen


